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Stenographischer Bericht
über

-je VerhaudlNngeir
des vierten

allgemeinen Landtags des Grosherzogthums Oldenburg.

Neunundzwanzigste ordentliche Sitzung.
Oldenburg , den 13 . März 1851.

Tagesordnung : 1) Wahl des Präsidenten und der Viccpräsidcnten; 2) Berathung des ferneren Berichts über den Gesetz¬

entwurf , betreffend die Bestimmung der Präscnzzcit u . s. w. ; 3) Bericht des Krongutsausschusses

über die Petition der Strathmann 'schen Gläubiger.

»S

Vorsitz : theilS Präsident Kitz ; theils Vicepräsident Wtbel.

ie Sitzung beginnt kurz nach 11 Uhr . Das über die

letzte Sitzung aufgenvmmene Protokoll wird vom Schriftfüh¬

rer Tappenbeck  verlesen und ohne gemachte Einwendung

von der Versammlung genehmigt.
Präsident : Ich habe zunächst folgende Eingänge anzu¬

zeigen:
1 . Vorstellung und Bitte der Eingesessenen zu Golden¬

stedt , die Bestimmung der Stadt Vechta zum Sitze des künf¬

tigen Landgerichts betreffend , dann
2 . eine gehorsamste Erklärung des KirchspielsauSfchusses

zu Damme , betreffend die Bildung und Erziehung ihrer Kin¬

der in ihrer Konfession in Bezug auf die Bestimmung des

Organisaticmsgesetzes über die Schulverhältnisse . Beide Vor¬

stellungen gehen an den Ausschuß , der für das Organisations-

gesetz bestellt ist.
3 . Eine Bitte mehrerer Kolonisten der Dorffchaft Au-

gusthauscn im Kirchspiele Schwcydurg um Uebergabe einiger

Parzellen der Staatsdomäne Langenmeer , die zum Krongut

ausgeschieden werken sollen , auf Erbpacht.

Ich glaube , diese Petition an den Krongutsausschuß ab¬

geben zu müssen . Bevor wir zur weiteren Tagesordnung

übergehen , ersuche ich den Abg . Zedelius,  über die Neu¬

wahl im Amte Oberstem Bericht zu erstatten.

Abg . Zedelius : Ich habe Namens der Abtheilung Be¬

richt zu erstatten über cie Prüfung tcr Wahlen im Fürsten¬

thum Birk -nseld , insbesondere in Betreff der Neuwahl im

25 . Wahlkreise an die Stelle des ausgetretenen Abg . Hohle.

Die sammtlichcn Wahlmänuer des Wahlkreises sind gehörig cin-

29.

geladen zum Wahltcrmine , theils durch das Amtsblatt , theils

durch besondere Einladungsschreiben . Von den 54 Wahlmänncrn,

die der Distrikt enthält , sind 42 im Wahltermine erschienen;

von diesen 42 haben 28 ihre Stimmen dem Handelsmann
Philipp Voeck  gegeben , der also mit absoluter Stimmen¬

mehrheit für den Wahlkreis gewählt ist . Es sind bei der

Wahlhandlung selbst alle Vorschriften gehörig beobachtet und

nach der Erklärung der Staatöregierung hat der Erwählte,

Voeck , alle Eigenschaften , welche das Staatsgrundgesetz für

den Eintritt in den Landtag verlangt und die Abtheilung
tragt demnach darauf an:

„Der Landtag wolle den Handelsmann Voeck für

legüimirt erklären ."

Präsident : Wenn Niemand hierüber sich zum Worte

meldet , bringe ich den Antrag zur Abstimmung und bitte

also die Herren , welche dafür sind , daß der Abg . Philipp

Voeck  für legitimirt erklärt werde , aufzustehcn.

(Die Versammlung erhebt sich.)

Die Legitimation ist ausgesprochen.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung führt auf die

Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten ; ich bitte die

Herren , die Stimmzettel zur Wahl des Präsidenten in Em¬

pfang zu nehmen.

Vizepräs . Wibel ( nach Beendigung des Wahlakts ) :

Der Abg . Kitz ist mit 32 von 39 Stimmen zum Präsidenten
erwählt.

(Während der Wahl tritt der Regierungs - Kommissar

Meinarb uS  ein .)
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(Präs . Kitz übernimmt den Vorsitz .)
Präsident : Meine Herren ! Ich habe Ihnen für den

erneuerten Beweis Ihres Vertrauens meinen früheren Dank
nur zu wiederholen . Wir schreiten jetzt zur Wahl deS ersten
Vizepräsidenten . Ich bitte , die Stimmzettel in Empfang zu
nehmen.

(Nach Beendigung der Wahl . )
Der Abg . Wibel ist mit 25 von 39 Stimmen zum er¬

sten Vizepräsidenten erwählt.
Ich bitte die Herren , zur Wahl des zweiten Vizeprä¬

sidenten die Stimmzettel in Empfang zu nehmen.
(Nach Verlesung und Auszählung der Stimmzettel .)
Der Abg . Niebour I . ist mit 31 von 39 Stimmen

zum zweiten Vizepräsidenten gewählt . Eine Stimme , die blos
mit „ Niebour " bezeichnet war , konnte nicht in Anrechnung
gebracht werden . Wir kommen jetzt zum ferneren Gegenstände
der Tagesordnung , zum Bericht des Ausschusses , betreffend
den Gesetzentwurf über die Präsenzzeit der Ersatzmannschaft rc.
Zch bitte den Herrn Berichterstatter , den Bericht vorzu¬
tragen.
(Präs . Kitz übergicbt den Vorsitz an den Vizepräs . Wibel .)

Bcrichterst . Nibour I . : Obgleich die Herren eS ohnehin
wohl schon bemerkt haben werden , so will ich doch noch aus¬
drücklich hcrvorheben , daß ein großer Theil deS Berichts nicht
von mir , sondern von einem rechtskundigen Mitgliede des
Ausschusses abgcfaßt ist.

(Verliest :)
„Bevor der Ausschuß sich zu der hier allein entscheiden¬

den Rechtsfrage wendet : ob die Bundeskricgsverfassung die
rechtliche Nothwendigkeit einer Präsenzzeit von 1?/ , Jahren
für die Ersatzmannschaft begründe ? erlaubt er sich vorab , fol¬
gende Bemerkungen vorauszuschicken:

1) Wenn die Minderheit des Ausschusses (Barg-
mann , Mölling , Tappenbeck)  sich mit der Mehrheit
zur Beantwortung dieser Frage vereinigt und so der Ausschuß
zu dem einstimmigen Erachten gelangt ist , daß dieselbe zu
verneinen sei ; so soll daraus durchaus nicht gefolgert werden,
daß die Minderheit damit ihren anfänglichen Prinzipalen
Standpunkt , von welchem aus sie die Bundeskriegsversassung
hier als maßgebend nicht betrachten und in eine Erhöhung
der Präsenzzeit in den Fürstenthümern überall nicht willigen
kann , irgendwie aufgegeben habe , sic hält vielmehr nach wie
vor daran fest , und wird , auch wenn die Staatsregierung
von ihrer Anforderung einer gleichen Präsenzzeit für die Er¬
satzmannschaft wie für das Kontingent absehen sollte , dennoch
für die Ablehnung des ganzen Gesetzentwurfes stimmen.

2 . Die in dem Schreiben des Staatsministeriums aus¬
gesprochene Voraussetzung , daß der Landtag die heutige Rechts-
vcrbindlichkeit der Bundeskriegsversassung anerkannt habe,
muß nach dem einstimmigen Erachten des Ausschusses inso¬
fern mindestens als eine problematische bezeichnet werden , als
daraus , daß der Landtag die Anträge der Majorität in erster

Lesung angenommen hat , noch nicht gefolgert werden kann,
daß er auch den Gründen derselben beigepflichtet habe ; was

hier bemerkt wird , um der Rechtsansicht des allgemeinen
Landtags durch Stillschweigen nicht zu präjudiziren.

3 ) Das Staarsministerium hat in dem Schreiben pag . 6
den Art . 159 . deS SlaatsgrundgesetzeS:

„Die Gesetze des deutschen Reichs und die Erlasse
der allgemeinen deutschen Regierungsgcwalt haben ohne
Weiteres im Großherzogthume verbindliche Kraft ."

auf die hier vorliegende . Frage eine Anwendung gegeben , die
dem Ausschüsse durchaus nicht gerechtfertigt erscheint , und die
daS Großhcrzogthum Oldenburg dem deutschen Bunde gegen¬
über in eine ganz singuläre von der der übrigen deutschen
Staaten völlig abweichende Stellung zu bringen droht . Die
Bundeskriegsversassung und die sic erläuternden späteren
Bundesbeschlüsse sind weder „ Gesetze deS deutschen Reichs"
noch Erlasse „ der allgemeinen deutschen Regierungsgewalt " ,
aus dem einfachen Grunde , weil damals weder ein deutsches
Reich noch eine deutsche Regierungsgewalt crislirten , sondern
die einzelnen deutschen Staaten nur durch das föderative
Band der deutschen Bundesverfassung verbunden waren und
dieser eine oberherrliche Gewält und namentlich eine gesetzge¬
bende Gewalt über die Bundesgenossen und Bundesstaaten
völlig fremd ist.

Der deutsche Bund ist bekanntlich kein Bundesstaat,
Gesammtstaat oder Staaten - Staai , sondern „ ein völkerrechtli¬
cher Verein , eine Gemeinschaft selbstständiger , unter sich unab¬
hängiger Staaten mir gleichen Vcrtragsrechten und Vertrags-
obliegenheilen " ( Art . 1 ., 2 . der Wiener Schlußakte ) , und die
Bundesgewalt ist daher nur eine politische Sozial - oder Kol¬
legialgewalt , aber keine  Staats - oder Regierungsgewalt , wel¬
cher die Staatsgewalten der einzelnen Staaten nachgeordnet
wären ( vcrgl . Klüber , öffentliches Recht deS deutschen Bun¬
des tztz. 101 ., 214 ) .

Dagegen wurde durch das Gesetz der Reichsversammlung
vom 27 . September 1818 ( Gesetzsammlung des Herzoglhums
Band 11 Seite 650 ) der bisherige „ völkerrechtliche Verein"
allerdings in einen „ deutschen Bundesstaat " umgeschaffen mit
einer provisorischen allgemeinen deutschen Regierungsgewalt,
welche nach tz. 2 . deS gedachten Gesetzes die weite Befugniß
hatte , „ in allen Angelegenheiten , welche die allgemeine Sicher¬
heit und Wohlfahrt des deutschen Bundesstaats  betref¬
fen , die vollziehende Gewalt zu üben ." Daß nun unser,
während des Bestehens solcher provisorischen Zentralgewalt
und unter den Hoffnungen des Jahres 1848 auf eine defini¬
tive Begründung der Verfassung dieses deutschen Bundesstaats
berathene und publizirtc Staatsgrundgesctz im Art . 159 . das
Großherzoglhum Oldenburg ohne Weiteres den Gesetzen deS
deutschen Reichs und den Erlassen der allgemeinen deutschen
Regierungsgewalt unterordnete , lag ebenso sehr in den Begrif¬
fen als es jetzt, nachdem dieser Bundesstaat zerfallen und der
Art . 159 . damit zur Zeit und bis weiter seinen Gegenstand

verloren hat , nach dem Erachten des Ausschusses völlig unzu¬
lässig erscheinen muß , die staatsrechtliche Stellung des Grvß-
herzogthums in dem von den Regierungen wieder restaurinen
alten Bundes » erhältniffe wegen dieses Art . 159 . in einer
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Weise zu alrerircn , die dieser alten Bundesverfassung selbst

völlig fremd ist. Der Gedanke zu Gunsten dieser letzteren

im Jahre 1848 die Staatsgewalt des Großhrrzogthums zu

beschränken , lag der StaatSregierung und dem vereinbarenden

Landtage gleich fern , wie sowohl das Eine als daS Andere

auch aus den damaligen Protokollen Seite 215 u . f. 232

klar hervorgeht.
Die Mehrheit des Ausschusses , welche die Bundeskriegs¬

verfassung in der vorliegenden Frage für maßgebend erachtet,

ohne darum auf den bundesgcsetzlichen Weg , in welchem die

Bundrsbcschlüssc in den einzelnen Staaten zur Geltung ge¬

langen , hier näher einzugehen , muß sich deshalb gleichwohl

mit der Minderheit dagegen verwahren , daß der Art . 159

des Staatsgrundgesetzes zur Zeit für diese Geltung irgend als

Grundlage oder Ausgangspunkt zu dienen habe.

4 ) Wenn das Staaiöministerium in seinem Schreiben,

psg . 7— 8, hcrvorhebt , daß der Landtag in dem Gesetzentwürfe
den Widerspruch mit der Bundeskriegsverfaffung an dem einen

Ort aushebe , um ihn an einem anderen Orte wieder einzu¬

führen ; daß eine authentische Auslegung der Bundcskri 'egs-

vrrfassung die Auffassung des Staatsministenums bestätigen

werde ; baß Seitens des Ausschusses gefolgert werde , die

Mannschaft dürfe auch mangelhaft und unvollständig ausge¬

bildet sein , - so hat sich der Ausschuß davon entbunden , auf

diese Sätze weiter einzugehcn , da die Versammlung sofort er¬

kennen wird , daß die argumentative Bedeutung derselben le¬

diglich erst auf die zu beweisende Voraussetzung bastrt ist,

daß die Bundeskriegsverfassung dem Ministerium wirklich zur

Seite stehe , was sich nur aus einer unbefangenen Auffassung

derselben in ihrem ganzen Zusammenhänge ergeben kann , wozu

der Ausschuß sich jetzt wendet.

Die Bundeskriegsverfassung unterscheidet von Anfang an

bestimmt zwischen dem einprozcntigen Kontingent ( HZ. 1. 2 . 3.

der näheren Bestimmungen ) , der Ersatzmannschaft (§ tz. 4 . 5 .)

und der Reserve (M . 8 . 9 . 10 .) . Der IV . Abschnitt , rubri-

zirt : „ Bereithaltung im Frieden " , bestimmt im § . 28 : „ In

jedem Bundesstaat muß das Kontingent von einem

Prozent  der Bevölkerung sos marsch - und schlagfertig er¬

halten werden , daß es vier Wochen nach der vom Bunde er¬

folgenden Aufforderung ln allen seinen Theilen zur Verfügung

des Oberfeldherrn auf die für jedes Armeekorps zu bestimmen¬

den Sammelplätze gestellt werden könne ." Der folgende tz. 29.

fährt dann fort : „ Um diesen Zweck ( also die Bereithaltung

des einprozentigen Kontingents ) zu erreichen , werden folgende

Grundsätze angenommen:

1 ) das Material — — — — --
tz. 30.

2 ) Die Kontingente des BundesheereS müssen auch im

Frieden vollständig erhalten werden . Zur Ersparung des

Soldes und der Verpflegung kann zwar im Frieden bei allen

Waffengattungen eine zeitige Beurlaubung stattfinden , ein

Theil der Mannschaft sowie der Oienstpferde muß jedoch stets

bei den Fahnen und im Dienste bleiben.

Z. A.
3 ) Hierzu wird folgender Maßstab aufgestellt:

s ) Bei dem Fußvolke muß der sechste Theil der rin¬

ge übten  Mannschaft und wenigstens zwei Drittheile

der Unteroffiziere im Dienste beibehalten werden.

Alle diese Bestimmungen und namentlich der ß . 31 . be¬

ziehen sich also nur auf das einprozentige Kontin¬

gent,  weder auf die Ersatzmannschast noch auf die Reserve.

Durch den Bundesbeschluß vom 13 . September 1832

„betreffend den Präsenzstand und die Bereitschaft im Frie¬

den sowie die Dauer der Rekrutenausbildung als authen¬

tische Interpretationen der  tztz . 31 . und 33 . der

Bundeskriegsverfaffung " wurde dann «ub 2 . bestimmt : .daß

in das Sechstel der eingeübten  Mannschaft , welche nach

dem oben ausgezogenen tz. 31 . s . der Bundeskriegsverfassung

von dem einprozentigen Kontingent  stets präsent sein

sollen , keine Rekruten einzurechnen sein und daß für die Aus¬

bildung eines Rekruten ein Zeitraum von sechs Monaten an-

zunehmcn sei.
Der Bundesbeschluß vom 24 . Juni 1841 endlich , „ be¬

treffend weitere Anordnungen zur Sicherung der Bereitschaft

und Schlagfertigkeit des Bundeshceres " , welcher im Eingänge

davon auSgeht , daß es zur Erreichung dieses Zwecks „ nur

einer näheren Erläuterung und Ergänzung der Bestimmungen

der Bundeskriegsverfaffung und eines genauen und vollstän¬

digen Vollzugs derselben bedürfe " , welcher also gewiß die

Bundeskriegsverfafsung in einem so wesentlichen Punkte nicht

abandern wollte , daß Alles , was nach der Bundcskriegsver-

fassung offenbar nur von dem emprozentigen Kontingent gilt,

fortan auch von der Ersatzmannschast gelten sollte — bestimmt

nun Folgendes:
„Um die Schlagfertigkeit des Bundesheeres zu sichern,

wird weiter beschlossen:
I, . Hinsichtlich der Mannschaften , daß zur Vollziehung

des Bundesbeschlusscs vom 13 . September 1832 , welcher die

erste Ausbildungsperiode der Rekruten auf sechs Monate fest¬

setzt, kein Soldat beurlaubt werde , ehe er nicht aufgehört hat,

Rekrut zu sein , und daß die Gesammtsumme der Zeit , welche

ein Soldat während seiner Dienstzeit bei den Fahnen zuzu-

bringcn hat , je nach den besonderen Landeseinrichtungen nicht

unter anderthalb bis zwei Jahren festgesetzt werde , wornach

daher der Präsenzstand zu regeln ist. Beide Bestimmungen

sind als Minimum anzusehen ."

Dieser Bundesbeschluß will also im Einklänge mit seinem

im Eingänge ausgesprochenen allgemeinen Zwecke hier «ub I,.

nur den Bundesbeschluß vom 13 . September 1832 näher be¬

stimmen , indem er selbst als zur Vollziehung dieses letzten

Bundcsbeschlusses ergangen sich ankündigl.
Bezieht sich der Bundesbeschluß von 1841 aber nur auf

den vom 13 . September 1832 , dieser letztere auf den § . 31.

der Bundeskriegsverfaffung und der §. 31 . der BundeskriegS-

verfassnng nur aus die Präsenzzeit des cinprozentigen
79 *
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Kontingents ; so folgt, daß der erstgedachtrBundesbeschluß
von 1841 1,. , worauf das Ministerium bisher zur Bestim¬
mung der Präsenzzeit der Ersatzmannschaft so entscheidendes
Gewicht legte, von der Präsenzzeit der Ersatzmannschaft gar
nicht redet, sondern von der Präsenzzeit des einprozentigen
Kontingents.

Ebenso verhält eS sich mit der Bestimmung dieses Bun¬
desbeschlusses 8ut> 3., worauf jetzt in dem Ministerialschrei-
ben, S - 6, Bezug genommen wird. Hier ist allerdings vor¬
geschriebe« : „ daß von der eingeübten Mannschaft mindestens
ein Sechstheil stets bei den Fahnen bleibe, in welches keine
Rekruten einzurechnen sind, welche letzteren über jene Zahl
hinaus bis zu ihrer völligen Ausbildung im Dienste behalten
werden müssen." Allein das Ministerium scheint auch hier
den Zusammenhang zu verkennen, in welchem diese Bestim¬
mung getroffen ist. Nachdem nämlich der Bundesbeschluß
von 1841, wie schon oben bemerkt, in seinem Eingänge all¬
gemein hervorgchoben, daß für seinen Zweck die Bundeskriegs¬
verfassung die wesentlichen Bestimmungen enthalte, und eS
nur auf deren nähere Erläuterung und pünktliche Vollziehung
ankomme, wird zunächst bestimmt:

L. Bei der Infanterie ist fortan auf die Beachtung
nachstehender in der Kriegöverfassung bereits ent¬
haltenen Bestimmungen zu halten:

3) daß von der eingeübten Mannschaft mindestens ein
Sechstheilu. s. w."

Es ist also auch hier offenbar nur von der im §. 31. s.
der Bundcskriegsverfassung enthaltenen  Bestimmung die
Rede, wornach von der eingeübten Mannschaft des einpro¬
zentigen Kontingents  der sechste Theil präsent sein soll.

Die Bestimmungen der Bundcsbeschlüsse, worauf die
Etaatsregierung ihre Ansicht von der bundesgesetzlichen Noth-
wendigkeit einer 18monatlichen Präsenzzeit der Ersatzmann¬
schaft  gründet — und von denen der Beschluß von 1841,
so weit der Ausschuß erkundigt, hier gar nicht einmal publi-
zirt ist und daher eine unmittelbare gesetzliche Geltung für
das Großherzogthum keinenfalls anzusprechen hat — enthalten
also über eine 18monatliche Präsenzzeit der Ersatz Mann¬
schaft  kein Wort, sondern beziehen sich nur auf das cinpro-
zcntige Kontingent.

Aber „gerade in dem Nichtvorhandensein solcher aus¬
drücklichen Vorschriften scheint eine Bestätigung der Ansicht
der Staatsregierung gefunden werden zu müssen" , meint
gleichwohl das Staatsministeriumin seinem Schreiben 5.
Dieser Meinung ist nun freilich der Ausschuß nicht. DaS
Ministerium sucht dieselbe damit zu begründen, daß nach der
Bestimmung unter 8 . des Bundesbeschlusses von 1811 die
Ersatzmannschaft im felddiensttauglichen Zustande
dem Kontingente nachgesendct werden müsse, dieser felddienst¬
taugliche Zustand sei aber in der — von der Ersatz Mann¬
schaft  gar nicht  redenden— BestimmungI >̂ allgemein, also

auch für die Ersatzmannschaft dahin normirt, daß jeder
Soldat 1'/, bis 2 Jahre präsent sein müsse.

Allein dagegen glaubt der Ausschuß, ohne übrigens die
Verpflichtung deS Gegenbeweises übernehmen zu wollen, doch
zunächst bemerken zu müssen, daß wenn dem Beschlüsse unter
8 . diese Auffassung zum Grunde gelegen, er unmöglich zu¬
gleich hätte bestimmen können, es sei hinsichtlich der Ersatz¬
mann  scha fr  nur erforderlich, daß im Friedensetat jedes
Kontingents die Mittel vorhanden seien, um die Ersatzmann¬
schaft unverzüglich mit ihrem Cadre an Offizieren , Un¬
teroffizieren und Spielleuten  versehen zu können,
wogegen von einer Präsenthallung der Mannschaft ganz ab¬
gesehen wird. Diese Bestimmung, welcher doch Sinn und
Bedeutung nicht abzusprechcn ist, und welche gleichzeitig in
demselben Bundesbeschlusse mit der sub I,. getroffen wurde,
würde in der That als eine völlig überflüssige dastehen, wenn
es sich, wie das Staatsministeriumannimmt, ganz von selbst
verstünde, baß diese letztere Vorschrift suk»1,. in gleicher Weise
auf die Ersatzmannschast wie auf das Kontingent Anwendung
leide.

Sodann aber beweiset dieses Argument des Großherzog¬
lichen Staatsministeriums auch weithin zu viel, indem cs
Konsequenzen in seinem Schooße birgt, welche die Staats-
regicrung selbst sicher niemals anerkennen wirb.

Allerdings würde cs so unzweckmäßig wie unverantwort¬
lich sein, selbu ndiensttaugliche Truppen ins Feld zu schicken.
Machte nun die Bundesknegsvcrfassung diese Felddiensttüch-
ligkeir unbedingt abhängig von einer anderthalb- bis zwei¬
jährigen Prasenzzcit, so würde folgen:

1) daß im Falle eines ausbrechenden Krieges regelmäßig
von der ganzen im Großherzogthum bei der Fahne befindlichen
Mannschaft auch kein einziger Mann ins Feld rücken könnte,
da keiner zur Zeit noch anderthalb Jahre präsent gewesen.
Oldenburg wäre also nach Abzug dieser Leute außer Stande,
seinen BundeSpflichten nachzukommen.

2) Die Ersatzmannlchafl, welche nach tz. 4. der Bun-
deskriegsverfaffung den sechshunderksten Theil der Bevölkerung
beträgt, kann nach tz. 5. sogar in einem KriegSjahre bis zu
dem zweihundcrtsten Theile der Bevölkerung erhöht werden.
Um ihrem Zwecke zu entsprechen, d. y. felddiensttauglichzu
sein, müßte also auch diese Mannschaft stets vorher andert¬
halb Jahre gedient haben.

Der Grundirrthum, von welchem die Deductton des
Großhcrzoglichen Staatsministeriums nach dem unmaßgeb¬
lichen Erachten des Ausschusses durchweg beherrscht wird, be¬
steht in der Voraussetzung, daß von der Bundeskriegsver-
sassung die Ersatzmannschast dem einprozentigen Kontingent
in jeder Beziehung gleichgestellt sei; denn unter dieser  Vor¬
aussetzung ist es freilich durchaus folgerichtig, die Bestimmung
sul» 1,. des Beschlusses von 1841 ohne Weiteres auch auf
die Ersatzmannschast zu beziehen, wie denn nach dieser Kon¬
sequenz noch manche andere Bestimmungen, wie z. B . die
sicher auch zur Ausbildung dienende Vorschrift über die jähr¬
liche Einberufung des einprozeniigen Kontingents von Urlaub
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zu den Hebungen (§. 32 . der Bundeskriegsverfassung ) mit
gleichem Rechte auch aus die Ersatzmannschaft Anwendung
leiden müßte . Aber daßj die Bundeskriegsverfassung die Er¬
satzmannschaft und das einprozentige Kontingent nicht in
jeder Beziehung gleichstem , sondern zwischen beiden in meh¬
reren Beziehungen unterscheidet , läßt sich nach den bereits in
erster Lesung genügend hervorgehobenen Stellen ja doch gar
nicht verkennen . Mit dieser Prämisse fällt also auch die Fol¬
gerung.

Wenn die Bundeskriegsverfassung zunächst in dem
einprozentigen Kontingente  eine so marsch - und
schlagfertige Armee aufstellen wollte,  daß sie schon 4 Wochen
nach Aufforderung des Bundes zur Verfügung des Oberfcld-
herrn auf die Sammelplätze  gestellt werden könne , und
„um diesen Zweck zu erreichen " , Bestimmungen traf , wonach
wie es 8»b I . des Bundcsbeschlusses von 1841 heißt , „ der Prä¬
senzstand zu regeln ist " , so ist es diesem Gedanken durchaus ent¬
sprechend , daß sie in Bezug auf die nicht für den gleichen Zweck
bestimmte Ersatzmannschaft auch nicht die gleichen Mittel an¬
ordnete , wie denn überall aus den Vorkehrungen für das
Prinzipale in erster Reihe in Betracht kommende ein sicherer
Schluß auf das Sekundäre und Eventuelle nicht zulässig ist.

Aus diesen Gründen ist der Ausschuß einstimmig der
rechtlichen Ansicht , daß Oldenburg den Anforderungen der
Bundeskriegsverfassung Genüge leiste , wenn es die für den
Ersatz bestimmten Leute so lange präsent hält , als zur Aus¬
bildung eines Rekruten erforderlich ist , und dieselben dann
beurlaubt.

Da die Reserve  und das in Beziehung auf diese und
sonst von der Staatsregierung früher eingehaltene Verfahren
hier nicht in Frage steht , so könnte der Ausschuß sich davon
entbunden halten , auf die in dieser Beziehung im Anfänge
des Ministerialschreibens gegebene ausführliche Darlegung noch
einzugehen . Jndeß will derselbe zur näheren Erwägung der
Versammlung , welche weiteren Momente sie aus dieser Dar¬
legung für die künftige Bestimmung der Präsenzzeit der Er¬
satzmannschaft möglicherweise entnehmen könne , auch hierüber
noch Folgendes bemerken:

Nach dem Schreiben des Staatsministeriums hat Olden¬
burg den Anforderungen der Bundeskriegsverfassung , wonach
cs an Infanterie zu stellen hatte:

2672 Mann Kontingent ( 1 Proz .)
890 - Reserve ( Vz Proz .)
445 -  Ersatz ( '/ § Proz .)

zusammen 4007 Mann,
bis zum Jahre 1841 in folgender Weise entsprochen:

Die beiden hiesigen Infanterieregimenter enthielten 2759
Mann , welche 18 Monate präsent gehalten wurden,

die beiden Reservekompagnien zu Eutin und Birkenfeld
720 Mann , welche 6 — 8 Monate dienten,

die beiden Reservekompagnien zu Oldenburg , 528 Mann,
welche 6 Wochen dienen sollten , zusammen 4007 Mann.

Dabei sei cs die Absicht gewesen , bei cintretender Mo»
bilmachung die Birkenfelder und Eutiner Mannschaft , soweit
sie zum einprozentigcn Kontingente gehörte (480 Mann ) , den
Regimentern einzuverleiben , und die dadurch überzählig ( über
2872 Mann hinaus ) werdende Mannschaft zum Ersatz  zu
bestimmen.

Daraus wäre dann die folgende Zusammensetzung ent¬
standen :

Das einprozentige Kontingent hätte enthalten:

2672 12192 Mann , welche 18 Monate dienten.
l 480 - 6 - 8 - -

die Ersatzmann¬ i 355 - 18 - s

schaft : 445 > 80 - 6— 8 - -
i 202 - 18 - s

die Reserve : 890 160 - 6 — 8 - s

l 528 - gar nicht oder 6

Wochen dienten.

Zusammen 4007.

Eine Zusammenstellung , welche mindestens beweist , daß
die Staatsregierung damals  auf eine gleichmäßige Präsent¬
haltung selbst der , in einer  Kategorie dienenden Mannschaft
keinen Werth gelegt hat.

Die Bundesbeschlüsse vom 21 . Juni 1811 haben nun
nach Ansicht der Staatsregierung das Verhältniß der Reserve
und der Ersatzmannschaft zu einander , so wie der crsteren
zum Kontingent wesentlich  geändert , eine Ansicht , welcher
die Mehrheit des Ausschusses in dem Maße beitreten muß,
daß sie gerade dadurch vermocht worden ist , den Artikel 2.
so vorzuschlagen , wie er in erster Lesung angenommen ist.

Die dem Ausschüsse mitgetheiltcn Militärctats vom Jahre
1842 , welche ihre Entstehung wohl um so unzweifelhafter
diesen Bundesbeschlüssen verdanken , als gerade erst am
1 . Mai 1841 ganz neu detaillirte Etats ausgestellt waren,
bestimmen nun die Stärke der beiden hiesigen Jnfanterieregi-
gimenter zu . 2810 Köpfe,
der beiden Reservekompagnien zu Birkenfeld

und Eutin zu . . 770 -
der beiden Depotkompagnien zu Oldenburg . 674 -

Zusammen 4254 K, *)
wobei die überkompleten 247 Mann ( über die 4007 Köpfe
hinaus ) ohne Zweifel den Abgang im Frieden decken sollten.

Dabei wurde an der Präsenzzeit nichts geändert und
hauptsächlich nur der Name 1 . Reservekompagnien in Depot-

*) Nimmt man an , daß damals der Abgang im Frieden ( wie nach
den Mittheilungm der Staatsregierung erfahrungsmäßig der Fall ist)
12 pCt . betragen habe , so würden im Laufe der 6jährigen Dienstzeit im
Kontingent des Herzogthums 331 Lücken , in der Mannschaft der Fürsten-
thümer 86 Lücken entstanden sein , welche aus der Ersatzmannschaft aus-
gefüllt wurden . Diese Leute wurden bei ihrer Versetzung zum Contingent
nur dann während höchstens  3 Monaten ausgebildet , ( bei einer Mo-
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kompagnien verwandelt . *) Da aber jetzt jedenfalls die Re¬
serve eher aus ausgebildeten Leuten zu bestehen hatte , als
die Ersatzmannschaft , so waren danach die verschiedenen Kör¬

per etwa wie folgt zusammengesetzt:
Das Kontingent bestand aus:

f2184 Mann , welche 18 Monate dienten2672

die Reserve auS
890

die Ersatzmann¬
schaft auS 445

488 - - 6 - 8
476 S - 18 -
163 r - 6 - 8
150 s - höchstens 3 Mon . dienten
101 - - gar nicht dienten

52 s - 6 — 8 Monate dienten
393 - - gar nicht dienten
247 - waren abgegangcn.

Zusammen 4254 Köpfe,
woraus sich crgiebt , daß gerade in den Zähren 1842 bis 1848
unter der Ersatzmannschast dcS Hcrzogthums kein Mann

befindlich war , welcher mehr als event . 6 Wochen

gedient hätte.
Wenn sodann das Schreiben des Staatsministeriums

großen Werth darauf zu legen scheint , daß die Reserve früher
nur durch besonderen Bundesbeschluß aufgeboten werden
konnte , so haben daran die Beschlüsse vom 24 . Juni 1841
nichts geändert . Gerade die Bestimmung : die Reserve solle
so organisirt sein , daß ( wenn ein Bundesbeschluß erfolgt)
„dieselbe nötigenfalls auch in noch kürzerer Zeit als
10 Wochen  schlag - und marschfertig ausgestellt werden könne " ,

zeigt , daß für die Ersatzmannschaft ganz andere Bestimmungen
gelten müssen als für Kontingent und Reserve ; denn von der
Ersatzmannschast kann nur die eine Hälfte nach  10
Wochen  zum Nachrücken kommen.

Ferner ergiebt sich , daß wenn die Ersatzmannschaft schon
im Frieden 18 Monate präsent gehalten würde , gerade diese
«ine Ausbildung über die Anforderungen der Bundeskriegs-
vrrsassung hinaus erhielte . Da nämlich die erste Nachsendung

bilmachung würden die zum Contingent versetzten Leute wieder ausge¬
schieden sein ) wenn eine größere Zusammenziehung bevorstand.

Demnach wird also in Wirklichkeit bestanden haben:
Das Contingent aus 2192 Mann , welche 18 Monate dienten,

Die Ersatzmannschaft
etwa 448

Die Reserve
890

480
236

80
129

74
399
417

„ „ höchstens 3 Mon . dienten
„ „ 6 — 8 Monate dienten
„ „ 6 Wochen dienen sollten,
„ „ fehlten,

daß die Absicht , die Ersatzmannschaft
aus Leuten bestehen zu lassen , welche 18 Monate gedient hatten , nicht
erreicht werde.

») Mit dem Jahre 1842 war also der Ausdruck : „Reserve " im Re-
crutirungs -Gesetze des Herzogthums , welcher früher , als Reserve und Er¬
satz nicht unterschieden , vielmehr in dem gemeinschaftlichen Namen „ Re¬
serve " zusammengesetzt wurden , zulässig erscheinen mochte , nicht mehr der
richtige , da jetzt die Depot - Compagnien vorzugsweise die Ersatzmannschaft
enthielten.

und zeigt diese Zusammenstellung,

inS Feld erst nach 10 Wochen , die zweite 2 Monate später
erfolgt , so würde sich für die Ersatzmannschast eine Ausbil¬
dungszeit von mehr als 20 resp . 22 Monaten ergeben.

Wenn endlich Seite 7 des Schreibens des StaatSmini-
steriumS es aus allgemeinen militärischen Gründen als un-

thunlich bezeichnet wird : mit der Mannschaft , welche andert¬
halb Zahre präsent bleiben soll , gleichzeitig eine gewisse Anzahl
innerhalb 6 Monaten zu felddicnsttauglichen Soldaten auS-
zubilden ; -

so würde der Ausschuß , wenn er die Thunlichkeit
Nachweisen wollte , sich weiter  in das Gebiet des Militäri¬

schen verlieren , als hier zulässig scheint . Nur die Hindeutung
wird er sich erlauben dürfen , daß event . um so eher ein

Theil der Offiziere und Unteroffiziere der Reserve  hierzu
zu verwenden sein möchte , als vorläufig auch noch anderweit
überkvmplete Chargen bei der Infanterie vorhanden sind.

Diesem Allen nach stellt der Ausschuß die einstimmigen
Anträge:

I . Der allgemeine Landtag wolle die zweite Lesung deö
vorliegenden Gesetzentwurfes beschließen;

II . in zweiter Lesung den Antrag der Staatsregierung:
dem 2 . Absatz des Art . 2 . des von der Mehrheit
des Ausschusses vorgcschlagenen Gesetzentwurfes die
Fassung zu geben : „ die Mannschaft ist, die Zeit der

periodisch anzuordnenden größeren Truppenübungen
ausgenommen , in gewöhnlichen Zeiten in der Regel
nur die ersten anderthalb Zahre bei der Fahne,
während der übrigen Zeit aber beurlaubt " ,

ablehnen.

Eine Minderheit hat in Beziehung auf den Umstand,
daß der Bundesbeschluß von 1841 hier nicht publizirt ist,
eine weitere Motivirung der vorstehenden Anträge sich Vor¬
behalten ." »

Ich muß mir erlauben , noch ein Wort hinzuzufügen.
Es ist der Mehrheit des Ausschusses aus dem Umstande , daß
die Beschränkung der Präsenzzeit für die Ersatzmannschaft auf
6 Monate , nicht in einer besonderen Konferenz mit dem
Herrn Regierungskommissar zur Sprache gebracht worden ist,
der Vorwurf gemacht , als hätten wir geflissentlich oder gar
hinterrücks durch die Einschaltung einer neuen Klausel dem

Gesetzentwurf eine Fassung geben wollen , welche der Regie¬
rung die Annahme geradezu unmöglich mache.

Ich halte es nicht für überflüssig , darauf hinzuweisen,
daß schon der Finanzausschuß des vorigen Landtags auf
diesen Punkt aufmerksam machte und damals dem Landtage
nur deshalb empfahl , nicht weiter darauf einzugehen , weil
nach Abschaffung der Reiterei ohnehin eine Vermehrung der
Infanterie - Rekruten erfolgen müsse . Ich muß mir erlauben,
die Stelle vorzulesen:

»Dagegen ist hervorzuheben , daß in der , von der Regie¬
rung unter Voraussetzung der Kavalleriestellung in natura
berechneten Rekrutenzahl von 432 Mann nicht bloß das
Vs pCt . Ersatzmannschaft,  sondern auch die Train-
mannschaft  einbegriffen ist , für welche die Bundes-
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kriegSverfassung nirgends eine sofortige Ausbildung , am
wenigsten aber eine 18monatliche Präsenzzeit verlangt.
Zm Gegentheil ist aller Orten , so namentlich im tz. 33 . ,
die Ersatzmannschaft von der Reserve ( '/ , pEt . ) ganz
getrennt und läßt der Bundesbeschluß vom 24 . Juni
1841 höchstens die Deutung  zu , daß auch die Ersatz-
mannschaft während eines, , nach §. 31 . zur völligen
Ausbildung eines Infanterie -Rekruten erforderlichen Zeit¬
raums von 6 Monaten eingeübt sein müsse . Uebrigens
ist es notorisch , daß bis zum Jahr 1849 weder eine
Ausbildung der Erfatzmannschaft ( Depot ) als solcher,
noch des Trains bei uns Statt gefunden hat.

Daß sich hiernach die Zahl der aufs ganze Jahr zu
verpflegenden 432 Rekruten auf etwa 360 herabsetzen
würde (ein Theil der Trainmannschaft tritt bei der Ar¬
tillerie ein ) , kann indessen jetzt füglich unberücksichtigt
bleiben . "

Sie sehen also , daß dies kein neues Moment ist , was
der Ausschuß jetzt gebracht hat,  sondern , daß eS schon im
vorigen Landtage geltend gemacht worden ist.

Abg . Mölling : Bevor ich das Mindcrheitserachtcn
verlese , m > H . , muß ich Sie auf einen kleinen Schreibfehler
aufmerksam machen . Es steht in dem Mindcrheitserachtcn
mehrmals „ Bund " und daß der Bund aufgehoben sei. Die
Minderheit hat nur sagen wollen , daß der Bundestag auf¬
gehoben sei. Ich habe das als Berichterstatter der Minder¬
heit verschrieben . Ich ersuche Sie , diesen Schreibfehler zu
verbessern , ich berichtige ihn ausdrücklich hiermit . DaöMin-
dcrheitserachten lautet , wie folgt:

„MiuLerheitserachten
(Mölling , Tappenbeck)

betreffend die Prüfung des Gesetzentwurfes über die Bestim¬
mung der Präsenzzeit.

Die Verhandlung des betreffenden Gegenstandes ist
durch den neuen,  erst jetzt , nach der ersten Lesung des
rubricirten Gesetzentwurfes ermittelten Umstand:

daß der Bundesbeschluß vom 24 . Juni 1841 , welcher
die Präsenzzeit allgemein auf 18 Monate bis 2 Jahre
feststem, imGroßherzogthumOldenburgnicht
publizirt  ist,

(Vergleiche über diese Thatsache den Bericht der Mehrheit
des Ausschusses .)

in ein neues Stadium getreten.
Nach der Ansicht der Minderheit ist diese Thatsache von

der größten Bedeutung , nicht allein für den vorliegenden
Fall , sondern überhaupt und allgemein . Die Minderheit sieht
sich daher veranlaßt , ihre Ansicht darüber kurz aus ' » führen

und zu begründen , selbstverständlich in der Voraussetzung , daß
jener Umstand , wie angegeben , sich so verhält , daß also die gehörig
und formell geschehene Publikation jenes Bundesbeschlusses
nicht noch erwiesen wird.

Bekanntlich erhalt jedes Gesetz nur erst durch die Publi¬
kation rechtliche Geltung und cs ist eine eben so anerkannte

Rechtkwahrheit , die von allen Staalsrechtlehrern , von denen

hier unter Anderen nur Klüber zu nennen ist , zugestanderr
wird , daß die Bundesgesetze und Bundesbeschlüfse nur erst
in den einzelnen Bundesstaaten Gesetzeskraft erlangen , sobald
sie in denselben publizirt worden.

Die Staatsregierung beruft sich freilich hiegegen auf den
Art . 159 . deS Staatsgrundgesetzes und will damit begründen,
daß die Bundesbeschlüsse im Großherzogthume ohne Weiteres
verbindliche Kraft haben . Allein die gänzliche Grundlosigkeit
dieser Berufung ist in dem Berichte der Mehrheit des Aus¬
schusses genügend dargethan , die Minderheit kann sich ledig¬
lich auf diesen Bericht beziehen . Daher stellt sich die unzwei¬
felhafte RechtSwahrheit heraus:

Der Bundesbeschluß vom 24 . Juni 1841 hat im
Großherzogthum Oldenburg keine Gesetzeskraft.

Man kann hiegegen auch nicht einwenden , daß die Staats-
regierung den Bundesbeschluß noch nachträglich publiziren
könne , denn sie ist dazu überall nicht berechtigt . Der deutsche
Bund ist rechtlich und förmlich aufgehoben . Mit dem Au¬
genblicke dieser Aufhebung endete sein Wirken . Er konnte
von da an keine Gesetze mehr geben , den einzelnen Staaten
nicht das Recht mehr verleihen , noch ihnen die Verpflichtun¬
gen auflegen , seine  gefaßten , aber noch nicht verbindlich ge¬
wordenen Gesetze und Beschlüsse zu publiziren . Das Ver-
hältniß des Bundes zu den einzelnen Staaten zerriß mit der
Auflösung des Bundes , und wenn die Staatsregierung dem
Bundesbeschlusse im Großherzogthume rechtliche Geltung ver¬
schaffen will , vermag sie es nur nach ausdrücklicher Vorschrift
VeS Staatsgrundgesetzes in Uebereinstimmung mit dein Land¬
tage (Artikel 157 .) . Alle diejenigen also , welche das Bun¬
desrecht als rechtsverbindlich noch betrachten , können es nur

in dieser Grenze , soweit es formell zu Recht geworden , so
lange der Bund bestand , nicht aber dahin , daß bei Aufhebung
des deutschen Bundts noch nicht zu Recht erhobene Bun¬
desbeschlüsse noch nachträglich durch die Einzelrcgierung eines
ehemaligen  Bundesstaates einseitig  publizirt werden
und dadurch rechtsverbindliche Kraft erlangen . Wie gefährlich
die Einräumung eines solchen Publikationsrechls sein würde,
bedarf kaum einer Andeutung , da in dem Archive des Bun¬
des sich die für die Bundesstaaten verderblichsten Beschlüsse
verborgen finden könnten , die dann jede einzelne Regierung
durch die Publikation einseitig  zum Gesetz zu erheben ver¬
möchte.

Wenn dieses aus den vorliegenden Fall angewendet
wird , so stützt nicht allein die Staatsregierung das Verlan¬
gen der Aufhebung der in den Rekrutirungs - Gesetzen enthal¬
tenen Vorschriften über die Präscnzzeit wesentlich auf deren
Widerspruch mit jenem Bundesbeschlusse vom 24 . Juni 1841,
(Vergleiche das Schreiben der Staatöregierung vom 17 . Ja¬
nuar d. I . — Sten . Bcr . S . 124 . Insbesondere auch das

Schreiben derselben vom 3 . d. M . S . 4 . Abs . 2 .)

sondern auch die Mehrheit des Ausschusses stellt als den ersten
und wesentlichsten Grund des Gesetzentwurfes , den sie dem

Landtage zur Annahme empfiehlt , eben denselben Beschluß
auf:
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„In Erwägung , daß die Bundeskriegsverfassung nach
den ergänzenden Bundesbeschlüssen vom 24 . Juni
184t mindestens eine 18monatliche Präsenzzeit für das
einfache Contingent ( 1 Prozent ) als auch für die
Reserve ( '/ , Prozent ) unzweifelhaft verschreibt ."
(Sten . Ber . S . 298 .)

Hat also jener Bundesbeschluß für daS Großherzogthum
keine rechtsverbindliche Kraft gewonnen , so fällt der Haupt-
und wesentlichste Grund für die Annahme des ganzen Gesetz¬
entwurfs weg , und es besteht für Alle , welche auch dasBun-
deSkriegsrecht für das Großherzogthum rechtsverbindlich ach¬
ten , keine rechtliche Verpflichtung einem Gesetzentwürfe , der
die Interessen sowohl der Provinzen als des Herzogthums ver¬
letzt , ihre Zustimmung zu ertheilen , da die Voraussetzung , daß
daS Bundesknegsrecht die vorgeschlagene Aenderung der Prä-
senzzeit fordere , dem Obigen nach wegfällt.

Ein Mitglied der Minderheit (Bargmann)  ist abwe¬
send . Die Eile der Sache gestattete nicht , dies Minderheits¬
erachten bis zu seiner Rückkunft zu verschieben , die Wichtigkeit
nicht , die Entwickelung dieser Ansicht ganz zu unterlassen.
Die Minderheit hat sich nicht veranlaßt gesehen , einen neuen
Antrag zu stellen . Sie hat nur diesen eventuellen Grund
näher darlegen zu müssen geglaubt , der sie veranlaßt und
noch mehr verpflichtet:

gegen die Annahme des ganzen Gesetzentwurfes zu
stimmen.

UebrigcnS beharrt die Minderheit hauptsächlich überall
bei ihrem in der zwanzigsten Sitzung erstatteten Minderheits-
Erachten.

Mölling . Tappenbeck . "
Vicepräs . Wibel : Die Frage , welche uns zunächst zu

beschäftigen haben wird , ist , ob eine zweite Lesung des be¬
schlossenen Gesetzes von der Versammlung beliebt wird . Wird
eine zweite Lesung beliebt , so wird dann zur Diskussion kom¬
men der zum Art . 2 . von der St . - Reg . gestellte Antrag,
über welchen der Ausschuß berichtet hat , und die etwa aus
der Versammlung noch gestellt werdenden Anträge . Sodann
würde nach Beendigung der Berathung und Beschlußfassung
über diese Anträge über das ganze Gesetz noch abzustimmen
sein . Ich dürfte also zunächst , wenn Niemand über diese
Frage das Wort begehrt , zur Abstimmung darüber schreiten,
ob ; eine zweite Lesung stattsinden soll , und ich ersuche die
Herren , welche eine zweite Lesung wollen , sich von ihren
Sitzen zu erheben . ( Die Versammlung erhebt sich.)

Sie ist angenommen.
Demnach stelle ich also den Ausschußbericht und den

von der Staatsregierung gestellten Antrag zur Diskussion.
Der Abg . Mölling  hat das Wort.

Abg . Mölling : Ich wollte zu Art . 2 . des Gesetzent¬
wurfs eigentlich das Wort nehmen . Ich weiß nicht , ob hier
der geeignete Platz dazu ist, da ich nicht verstanden habe vom
Herrn Vicepräsiventen , ob jetzt schon über die einzelnen Ar¬
tikel discuürt werden soll.

Vicepräs . Wibel : Zum Art . 1. ist kein Antrag gestellt.
Der wird also nicht Gegenstand der zweiten Lesung allein
sein , sondern erst bei Annahme oder Verwerfung des ganzen
Gesetzes zur Sprache kommen und sonach stehen wir also bei
Art . 2.

Abg . Mölling : Der Bundesbeschluß vom 24 . Juni
1841 war bisher die Hauptschcidewand zwischen der Mehr¬
heit und der Minderheit . Sie wissen , daß bis dahin die
Prasenzzeit von 18 Monaten noch nicht fest für alle Truppen¬
kontingente geregelt war , daß erst der Bundesbeschluß vom
24 . Juni 1841 auch für die Reservemannschaft eine Präsenz¬
zeit von 18 Monaten bis zwei Jahre seststellte ; Sie wissen
auch aus dem Rccrulirungsgesetze , daß für die Fürstenthümer
nur eine Reservemannschaft da war und eine kürzere Präsenz¬
zeit . Seitdem hat sich herausgestellt , daß der Bundesbeschluß
vom 24 . Juni 1841 nicht publicirt ist , er hat also für das
Großhcrzozthum keine rechtsverbindliche Kraft . Diese RechtS-
wahrheit , m . H ., ist eine allgemein bekannte , denn jedes Ge¬
setz erlangt erst durch Publikation Gesetzeskraft , also auch die
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse . Der Bund hat das Sou-
veränetätsrechr und die Selbständigkeit der einzelnen Staaten
nicht beschränkt . Dieses Recht brachte es mit sich, daß in den
einzelnen Staaten jedem Bundesbeschlusse seine Sanktion er-
theilt werden mußte , und das geschieht durch den Act der
Publikation . Dieser Act verleiht ihm allein rechtsverbindliche
Kraft . Soviel ich weiß , ist dieses völlig unbestritten . Ich
kann mich aber hier auch auf eine Autorität beziehen , die Sie
gewiß anerkennen , nämlich auf „ das öffentliche Recht des
deutschen Bundes , von Klüber " , welcher ausdrücklich und wört¬
lich im tz. 225 . dieses eben angezogenen Werkes sagt : „ Ver¬
bindende Kraft für die Staatsbehörden und Unterthanen in den
deutschen Bundesstaaten erlangen die Wundesbeschlüsse durch
ihre landcsverfassungsmäßige Verkündigung von Seiten der
inländischen Staatsregierung ." Hier also ist unzweifelhaft mit
ausdrücklichen Worten die Nolhwendigkeit der Publikation
ausgesprochen . Für das Großherzogthum Oldenburg ist dies
auch ofsiciell anerkannt , namentlich sind die Bundesbeschlüsse
früher vor der Publikation nicht in Geltung getreten und selbst
im Publicationkpatent vom 22 . Febr . 1835 ist dieses sehr be¬
zeichnend hervorgchoben . Es hat nämlich folgende Stelle:
„Da die Grundgesetze und Beschlüsse des deutschen Bundes
in unserm Lande als Landesgesetze zu gelten haben , weder
überall gleichförmig in der verfassungsmäßigen  Weise
bekannt gemacht sind " , woraus erhellr , — da die Grundgesetze
und Beschlüsse , wenn sie als Bundesgesetze zu gelten haben,
bekannt zu machen sind ; dann heißt es weiter : „ so haben Wir
verfügt , daß nachstehende Sammlung der in Unserm Grvß-
herzogthum als Landesgesctze geltenden Grundgesetze des deut¬
schen Bundes veranstaltet werde , und machen dieselben hier¬
durch zur Nachachtung Aller , die es angeht , bekannt ." Man
hat wohk gesagt , die Publikation könne noch nachträglich ge¬
schehen , sie könne auch jetzt noch nachgeholt werden . Das ist
aber durchaus falsch . Zwar mußte die Bundesgcwalt die
Mittel besitzen , ihre Gesetze und Beschlüsse zum Vollzug zu
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bringenUund eS entsprang daraus die rechtliche Verpflichtung
für di<Hinzelstaaken, durch die Publikation ihnen rechtsver¬
bindliche Kraft zu verleihen, allein diese rechtliche Verpflich¬
tung war ja nur Ausfluß des Verhältnisses der einzelnen Staaten
zum Bunde und zur Bundesgewalt. Nun ist bekannt, daß
im Jahre 1848 die Bundesgewalt, nämlich der Bundestag,
als anerkannte Bundesbehörde aufgehoben ist. Damit endigte
auch diese rechtliche Verpflichtung, weil sie eben nur gegenüber
dem Bunde und der Bundesgewalr bestand. Ist dieses un¬
bestreitbar richtig, ist damit die rechtliche Verpflichtung aufge¬
hoben, so kann auch die Staatsregierung nicht die Berechti¬
gung haben, einseitig den Bundesbeschlußzum Gesetz zu erheben.
Will sie ihm rechtliche Kraft verleihen, so kann sie es nur,
wenn sie auf verfassungsmäßige Weise ihn zum Landesgesetz
zu erheben sucht, also nach Art. 157 des Staatsgrundgcsetzes
in Ucbcreinstimmungmit dem Landtag. Die Staatsregierung
legt in ihrem Schreiben vom 3. d. M. dem Beschlüsse ohne
weiteres rechtsverbindliche Kraft bei, sie bezieht sich dabei auf
den Art. 159 des Staatsgrundgesetzes. Dieser Art. lautet
wörtlich: „Die Gesetze des deutschen Reiches und die Erlasse
der allgemeinen deutschen Regicrungsgewalt haben ohne Weile-
tercS im Großhcrzogthum verbindliche Kraft." Meine Herren,
ich brauche Ihnen nicht auseinanderzusetzm, daß zwischen dem
deutschen Reiche, auf welches sich der Artikel bezieht, und zwi¬
schen dem alten deutschen Bunde und seinen Beschlüssen ein
himmelweiter Unterschied sich befindet. Sie wissen, m. H.,
daß zur Zeit des deutschen Bundes das deutsche Reich noch
nicht cxistirte, Sie wissen, daß damals, als dieser Art. 159
hier beschlossen wurde, die Nationalversammlung in Frankfurt
tagte, daß sie eben erst ein neues deutsches Reich gegründet
hatte, und eine allgemeine deutsche Regierungsgewalt aus ih¬
rer eigenen Wahl hervorgerufen. Wenn sie nur einen Blick
werfen auf die Verhandlungen des ersten vereinbarenden allge¬
meinen Landtags, namentlich auf Seite 215 —217, so wer¬
den Sie fast in jeder Zeile bestätigt finden, daß sich der Art.
159, der damals hier beschlossen wurde, nur aus jenes eben
neu gegründete deutsche Reich, auf jene eben erst geschaf¬
fene allgemeine Regierungsgewalt bezog und nur beziehen
konnte. Sie werden auch die Ueberzcugung gewinnen, daß
dieser Artikel nur in demokratischem Sinne und Geiste ge¬
schaffen war, nämlich, daß die Beschlüsse und Gesetze der deut¬
schen Vvlksgewalt keinen Widerstand finden sollten im Par-
ticularismus der Einzelstaaten. M. H., ich hätte Ihnen dies
gar nicht zu sagen gebraucht, das weiß ein Zeder, jeder
Schulknabe begreift es , dem man die Thatsachen nur ober¬
flächlich verlegt. Ich habe nur damit den Beweis führen
wollen, daß der absolute Wille der Regierungen die heiligsten
Schutzwehrcn niedcrreißt und sich aneignet, welche die Völker
in ihren Verfassungen aufgebaut haben, daß er Gesetze heran¬
zieht, wie fern sie auch liegen, daß er sie dreht, deutet und
formt, wie widerstehend sie sich auch zeigen mögen, damit sie nur
in seine Absichten und Zwecke passen. Die St .-Reg. sagt frei¬
lich in ihrem Schreiben vom 3. d. M., sie will alles Mög¬
liche lhun, sie will dem Landtag entgegenkommen, so weit sie
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nur kann, damit dieser Gegenstand zum erwünschien Erfolge
ausgetragcn werde. Aber, m. H, Sie können aus jeder Zeile
des Schreibens sehen, daß dieser erwünschte Erfolg in nichts
besteht, als daß die Staatsregierung ganz und gar ihren
Willen behält, der Landtag ganz und gar sich unterwerfe.
Mit dem erwünschten Erfolge wäre es sehr schön, wenn die¬
ser erwünschte Erfolg nicht ein so verzweifelt unerwünschter
wäre. Er bringt uns ein Gesetz, das den Provinzen eine
neue beschwerliche Militairlast, dem ganzen Großherzogthum
die daraus erwachsende bedeutende Abgabenlast aufbürdet; und
hienach geziemt es sich wohl, daß ich die Frage stelle: wenn
der Bundesbeschluß keine Rechtsgültigkeit hat, ob Sie dann
noch für ein Gesetz stimmen wollen, dessen früher geschilderte
Nachtheile ich nicht zu wiederholen brauche, ob überhaupt
jetzt noch, nachdem der Beschluß fehlt, irgend ein Grund der
Unterwerfung vorhanden ist. Meine Herren! Begreifen Sie
nicht, daß die deutschen Regierungen nur einen Weg beharr¬
lich verfolgen: den Weg der absoluten Gewalt, daß die Land¬
tage nur die Ruhekissen sein sollen für diese Gewalt, daß sie
nur den Weg ebnen sollen — begreifen Sie nicht, daß die
deutschen Regierungen nur mit dem Konstitutionalismus lei¬
der ein Gaukelspiel treiben, damit sie den Schein des Rechts
gewinnen, weil der Weg der Gewalt sanfterer und sicherer ist
unter dem Schein des Rechts — begreifen Sie nicht, daß der
Weg der deutschen Regierungen nur dann anfangen wird
rauher und dorniger zu werden, daß erst dann die Gefahren
und Beschwerden vielleicht bis zur Unübcrsteigbarkeit sich auf
demselben auslhürmen werden, wenn auch die Völker und ihre
Vertreter anfangen, nicht mehr den Weg der Unterwerfung,
sondern den Weg des Rechts zu gehen, wenn sie anfangen,
fest und beharrlich der Gewalt den diamantenen Schild des
Rechts entgegenzuhallen? — Die StaaiSregierung erklärt, sie
würde dem Gesetze ihre Zustimmung nicht ertheilcn, außer mit
der Bedingung, die Präsenzzeit der Ersatzmannschaft werde
auf 18 Monate erhöht; sie sagt dies in ihrem Schreiben vom
3. d. M. nicht ein, sondern zwei, drei Mal. Nun , m. H.,
Sie werden diese Bedingung nicht erfüllen — wenn das
aber ist, so muß ich die weitere Frage an Sie richten: ob
Sie denn für ein Gesetz stimmen können, von dem die St .-
Regierung im Voraus erklärt, sie werde ihre Zustimmung
nicht ertheilen? um so mehr, da dieses Gesetz nicht von der
Staatsregierung vorgelegt ist, sondern von der Majorität deS
Ausschusses und — ich darf es nicht unterdrücken— auf eine
mir hier am wenigsten passend scheinende Weise. Ich habe
nichts weiter hinzuzufügen. Die Zeit geht ihren stillen, aber
unaufhaltsamen Gang und jeder Pendclschlag ihrer Uhr rückt
den Zeiger der Stunde näher, in welcher sie das Gebäude der
Tyrannei und Gewalt , die jetzt über Deutschland herrschen,
wie Glas zerbrechen wird. Aber Beachten Sie es, die Zeit
hat noch keinem Volke die Freiheit aufgedrungen. Wollen
Sie die Knechtschaft behalten, die Zeit hindert sie nicht daran,
wollen Sie sich unterwerfen, die Zeit wehrt es ihnen nicht,
wollen Sie das Recht, die Freiheit, Glück und Wohl Ihres
Volkes Stück für Stück dem absoluten Willen der Regierun-

80



480

gen verkaufen , die Zeit hindert Sis nicht ; aber sie wird dann
an Ihrer Seite stehen , wenn sie anfangen fest und einig an
dem Recht festzuhalten . Sehen Sie sich » och einmal das Ge¬
setz an , es nützr Keinem , es schadet nur , es steht im Wider¬
spruch mit dem Wohle , mit allen Interessen des Landes . Mit
dem Bundesbeschlusse von 181t ist der letzte Grund dafür
hinweggefallen , und so gebe ich Ihnen anheim , ob Sie nun
noch , nachdem dieser letzte Grund hinweggefallen ist , für das
Gesetz stimmen wollen , bloS weil die Regierung cs will.

Abg . Darnstedt : M . H . , von der Mehrheit des Aus¬
schusses ist , wie aus dem Bericht Ihnen vorgelesen worden,
die BundeS -Kricgs -Verfassung als maßgebend für unsere Mi-
litairangelegenheiten angenommen . Im Ausschußberichl ist
von der Mehrheit überzeugend nachgewiesen , daß in der Bun-
deS -Kriegs -Versassung keine Präsenzzcit von 18 Monaten für
die Ersatzmannschaft festgestellt ist , namentlich auch nicht im
Bundesbeschlusse vom 2t . Juni 1811 . Ist nun der Landtag
im vollen  Recht , wenn er seine Zustimmung zum Anträge
der Staatslegierung , daß auch für die Ersatzmannschast eine
Präsenzzeit von 18 Monaten bestimmt werde , nicht ertheilen
will ; ist es ferner außer Zweifel , daß bisher für die Ersatz¬
mannschast , die unter dem Namen : ,/Depot « zur Einübung
einberufcn ward , eine Präsenzzcit für das Großhcrzogthum
nicht bestimmt war , so ist es unfehlbar Schuldigkeit des Land¬
tags , bei dieser seiner Erklärung , daß er dem Anträge der
Slaatsregierung nicht nachgeben will , zu verbleiben . Es
würde gegen das Land nicht zu verantworten sein , wenn
wegen des Militairs ihm noch mehr Arbeitskräfte entzogen
würden , als durchaus nothwendig , wenn noch mehr Ausgaben
verwendet würden , als nothwendig dazu verwendet werden
müssen . Eine solche Nothwcndigkeit liegt nicht vor . Es droht
keine äußere Gewalt , was die Stellung des Militairs anlangt;
es ist vielmehr dem Willen der Staatsregierung überlassen,
wie sie die desfälligen Einrichtungen treffen will . Es muß
nur auffallen , daß gerade in gegenwärtiger Zeit , gerade in
einem Zeitpunkte , wo eben , wie gesagt , nichts Bestimmtes in
dieser Hinsicht vorliegt , wo cs eben noch zweifelhaft erscheint,
ob die Bundeskriegsverfassung in allen Theilen Anwendung
findet , diese Anforderung geschieht , eine Anforderung , die , wie
ich schon bemerkt habe , eine Entziehung von noch mehr Ar-
beitskäften und mehr Geldbewilligung für die Militairausga-
ben herbeiführen , würde . Man kann sie wohl mit dem Ver¬
fasser eines in den letztem Nummern der vldenburgischen Zei¬
tung befindlichen Artikels fragen , wenn nämlich von den
Staatseinkünften des Großherzogthums ein Drittel zu den
MilitairauSgaben veranschlagt wird : „ Haben wir denn keine
Armen , denen wir Unterstützung zu verleihen haben , da¬
mit sie besser ihr Fortkommen finden ?" „ Haben wir keine
Haiden und Moore , die noch zu kultiviren und zu kolonisiren
sind ?" „ Haben wir keine Kanäle zu bauen ?" „ Haben wir
den Handel , die Industrie und die Schifffahrt schon so geför¬
dert , daß wir eine solche Summe verwenden können blos für
das Militair ?" Ich kann es nicht glauben , daß cs dcr Wille
der Staatsregierung ist, dem Lande mehr Lasten in Ansehung

deS MilitairS aufzulegcn, , als nothwendig geboten wird , und
ich gebe mich daher auch der Hoffnung hin , daß sich die
Staatsregierung in dieser Beziehung noch nachgiebiger bewei¬
sen werde , wenn sie sich von der Richtigkeit der Ansicht des
Landtags überzeugt . Meines Erachtens hat sich der Landtag,
waS das Militair , sowohl in der Kavalleriefragc , als auch
bei dem vorliegenden Gesetze wegen dcr Präsenzzeit sbctrifft,
bereits nachgiebig bewiesem Aber das Entgegenkommen und
die Nachgiebigkeit haben auch ihr Ziel und dieses Ziel ist am
Ende mit den Worten zu bezeichnen : Soweit und  nicht
weiter.

Vizepräs . Wibel : Herr v . Th ünc n hat das Wort.
Abg . v . Thünen : Auf das Minoritätsgutachten will ich

nicht weiter eingehen . Ich halte diese juristische Frage hier
eben nicht für maßgebend , da hier ein Gesetzentwurf vvrliegt,
über den wir berathen sollen . Ich weiß nicht , was eben ge¬
nau juristisch hier Recht ist , aber ich halte doch dafür , daß,
selbst wenn Etwas versäumt sein , sollte und ein Gesetz , was
offen war und für den ganzen Bund galt , nicht zur Aus¬
führung gebracht ist — man daö nicht als einen Grund da¬
gegen anführen kann . Durch die beiderseitige Ausführung,
sowohl im Reg .-Schreiben , wie im AuSsch .-Ber ., bin ich zu
der Ueberzeugung gekommen , daß in der Bundes -Kriegs -Wer-
fassung allerdings keine klaren bestimmten Vorschriften über
die Präsenzzeit der Ersatzmannschaften enthalten sind ; ich muß
danach also eben so wenig die von der Regierung geforderten
18 Monate für darin begrüntet erachten , als die vom Aus¬
schuß vorgeschlagenen 6 Monate ; beide sind nach meiner
Meinung dann , wenn eS in der Bundes -KriegS -Verfassung
nicht ausgesprochen ist , unbegründet . Nun fragt es sich,
wer ist denn der Berechtigte , seine Angaben durchzuführcu?
Dari » besteht eben dcr gegenwärtige Konflikt — das ist nun
wohl eben so wenig die Staatsregierung als es der Landtag
oder Ausschuß ist . Wohin würden , wir nun gerathen in die¬
sem Falle ? — Es würde also eine anderweitige Entscheidung
endlich hcrbeizuziehen sein . — Wo ist diese zu finden ? Ein
Schiedsgericht kann hier nicht eintrelen ; ein Staatsgcrichts-
hof auch nicht , weil dieser Gegenstand keine Sache des Ver-
faffungsgefttzes ist . Also würde nur zu rekurriren sein auf
die BunLeSgewalt oder Reichsgewalt ; indeß wir wissen selbst
nicht , ob eine de , artige existirt oder nicht . Die ganze F ^ e
dieses Zustandes würde also sein , daß ein Gesetzentwurf über¬
all nicht zu Stande kommt . Dieses halte ich doch jedenfalls
nur für nachtheilig , indem ich glaube , daß wir in dieser Hin¬
sicht in einem ungerechten Zustande uns befinden , daß eben
der Einwohner des Herzogtums Oldenburg um 1 Jahr lan¬
ger dienen mußte , als der in den Fürstentümern . Das
glaube ich , können wir auf keine Weise rechtfertigen , dieser
Zustand muß meines Erachtens aufgehoben werden . Um . wo
möglich diesen Konflikt , der auf diese Weise entstanden ist,
auf irgend eine Weise zu vermutet , oder zu heben , habe ich
versucht , einen eventuellen Antrag zu . stellen zu dem Gesetz¬
entwürfe , wie er vom Landtage in der vorhergegangenen
Sitzung angenommen ist. Er lautet so:
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„Die Worte : „ die Ersatzmannschast nur die ersten

6 Monate " sind zu streichen und dafür dem Artikel

nachzufügen:
Die Präscnzzeit der Ersatzmannschaft soll nach den

Bestimmungen der zu erwartenden Reichs - oder Bun-

des -Kriegsverfaffung geregelt werden . Provisorisch wer¬

den die Mittel zur Unterhaltung der Ersatzmannschaft

in der Finanzperiode 1851/52 für 9 Monate bewilligt ."

Dafür habe ich die Redaktion Vorbehalten , das würde

sich nachher finden . Hiernach aber , wenn dieser Zusatz an¬

genommen und in der Art die Erklärung des Landtags aus¬

gesprochen würde , würden wir eben über diesen Konflikt , über

dieselzweideutige Auslegung hinwcgkommen . Wenn nämlich

die alte Bundesgesetzgebung nichts bestimmt hat — sie hat

wenigstens nichts klar bestimmt , — so liegt vor , daß noch

etwas bestimmt werden muß und kiese Bestimmung können

wir doch von Niemand anders erwarten , als von der Reichs-

und Bundesgcwalt , die , wenn sie auch sonst nichts Vollstän¬

diges schaffen wird , wenigstens die Bundcsknegsverfassung re-

guliren wird , und so würde hier ein provisorischer Zustand
eintreten.

Würden wir also , wie ich vorgeschlagen , für 9 Monate

im Ganzen die Ausgaben für die Ersatzmannschast bewilligen,

so würde von jetzt ab die Mannschaft , die im Dienste ist oder

cinlritt , nur 6 Monate im Dienste sein . Mir scheint , der

Landtag könne düse Abänderung annehmcn , und ich hoffe

dann auch und wünsche , daß die Regierung diese Abänderung

auch würde annehmen ; denn wie gesagt , nach meiner Ucber-

zcugung ist keineswegs in der alten Bundekkriegsverfassung

bestimmt und deutlich ausgesprochen , daß die Präsenzzeit der

Ersatzmannschaft ebenfalls 18 Monate sein solle . Zch halte

diese Bestimmung ebensowenig gerechtfertigt , als die Bestim¬

mung des Ausschusses von 6 Monaten und ich halte also aus

diesem Grunde für nvthwendig , daß eine Bestimmung dafür

erst ins Leben treten muß und daß dann diese Bestimmung

nur durch die Bundesgesetzgebung erfolgen kann . Der An¬

trag ist nicht unterstützt ; wenn der Herr Präsident die Unter-

siützungsfrage stellen wollte . —
Vizcpräs . LLibel : Der Antrag des Abgeordneten , der

so eben das Wort hatte , lautet:
»Die Worte : „ die Ersatzmannschaft nur die ersten sechs

Monate » sind zu streichen und dafür dem Artikel nach¬

zufügen:
Die Präsenzzeit der Ersatzmannschaft soll nach den

Bestimmungen der zu erwartenden Reichs - oder Bun-

dcSkriegsverfaffung geregelt werden . Provisorisch wer¬

den die Mittel zur Unterhaltung der Ersatzmannschast

in der Finanzperiode 1851/52 für 9 Monate bewilligt ."

Ist der Antrag unterstützt?

Er hat die erforderliche Unterstützung gefunden und kommt

mit zur Diskussion.
Abg . v . Thünen : Zch möchte noch ein Paar Worte hin-

zufügen in Beziehung auf den Gegenstand . Er ist wichtig,

ich gebe eS zu ; er ist aber auch gleichgültig , indem die Aus¬

gaben , dir mehr oder weniger dafür verwendet werden , nur

wenige 100 Thlr . betragen und ich möchte den Landtag dar¬

auf aufmerksam machen , daß , faW der Gegenstand noch ein

Paar Tage hinwcgnimmt , der Landtag mehr kostet , als der

ganze Gegenstand für dieses Jahr beträgt.

Abg . Kitz : M . H ., soweit daS Minderheitserachten und

die nähere Ausführung desselben von Seiten des Herrn Abg.

Mölling  dazu dienen soll , die Anträge des Ausschusses zu

motiviren , könnte ich mich dabei beruhigen ; da dasselbe aber

weiter greift , und eS damit auf die Ablehnung deS ganzen

Gesetzentwurfes abgesehen ist , so erlaube ich mir darüber noch

einige Worte.
Zch glaube , die Versammlung wirb leicht erkennen , daß

die ganze Kraft der Argumentation in diesem Minderheitser-

achtcn in der Behauptung besteht , daß die Bundesversamm¬

lung , wie jetzt erläutert ist und fvlgewcise der Bund nicht

mehr existircn , daß das Verhältnis des Bundes zu den Ein¬

zelstaaten mit Auflösung der Bundesversammlung , wie eS im

Minderheitserachten heißt , zerrissen sei. Indem nämlich das

Minderheitserachten zunächst die Bedeutung bespricht , welche

der nicht geschehenen Publikation des Bundesbcschlusses von

1811 beizulegen sei , wirft es sich gleich selbst das Bedenken

auf : wie aber , wenn die Staalsregicrung die nachträgliche

Publikation dieses Bundesbeschlusses noch verfügte ? und die¬

ses Bedenken wird dann sofort dadurch beseitigt , daß man

sagt , der Bund existirt nicht mehr und folgcweise können des¬

sen Beschlüsse zur Publikation gar nicht mehr gelangen . Ist

jene Voraussetzung richtig , so muß ich allerdings düse Folge¬

rung zugeben , aber dann auch noch weiter gehen . Hat die

Bundesversammlung und folgeweise der deutsche Bund zu

existircn aufgchört , so würden wir überall  an die Beschlüsse

des Bundes gar nicht mehr gebunden sein . Wenn mehrere

Staaten sich zu einer staatlichen Einheit vereinigen und , um

diese zu vrganisircn und deren Zwecke zu erreichen , organische

Gesetze erlassen , und andere Bestimmungen treffen , was sol¬

len denn solche Beschlüsse noch , wenn die staatliche Verbin¬

dung , für welche und aus welcher sie hervorgegangen , selbst

gar nicht mehr existirt ? Mit Auflösung des alten deutschen

Reichs , mit Auflösung des Rheinbundes sind alle Derfassungs-

gesetze und das ganze öffentliche Recht derselben erloschen.

Besteht also der deutsche Bund nicht mehr , so haben wir nicht

blos in Beziehung auf die n i ch t publizirten , sondern auch in

Beziehung auf die publizirten  Beschlüsse uns an gar nichts

mehr zu kehren . Insofern kann ich dieses Argument auch

vom Standpunkte der Minderheit selbst gar nicht für erheb¬

lich erachten . — Wie aber , wenn der deutsche Bund noch be¬

stände ; auch dann kann ich der nicht geschehenen Publikation

des Bundesbeschlusses von 1811 die Bedeutung nicht beile¬

gen , welche die Minderheit deS Ausschusses ihr beilegt.

Dann bleibt jeder Staat nach wie vor verpflichtet , die

Bundesvcrträge zu halten und die in Gemäßheit derselben

gefaßten Beschlüsse desselben auszuführen . Dafür kann ich

mich auch auf Klüber beziehen . Klüber sagt tz. 2l5: „Jede

zu dem Bunde gehörende Staatsregicrung hat die Obliegen-
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heit , auf Vollziehung der verfassungsmäßig errichteten Bun-
drsbcschlüffe zu achten ."

Im 32 . Art . der Wiener Schlußakte heißt es : »Da jede
Bundesregierung die Obliegenheit hat , auf Vollziehung der
Bundcsbeschlüsse zu halten u . s. w ." Ist die Publikation des
Beschlusses von 184t daher die Bedingung dafür , daß die
Staatsangehörigen und Staatsbehörden des Herzogthums da¬
durch gebunden werden , so folgt aus der nicht geschehenen
Publikation weiter nichts , als daß sie hier noch zu geschehen
habe ; denn der Staat  Oldenburg , welcher durch den Bun-
desbeschluß verpflichtet ist , kann sich dadurch , daß er ihn nicht
publizirt , der Verbindlichkeit desselben nicht entziehen . Aus
der unterlassenen Publikation folgt also meines Erachtens wei¬
ter nichts , als daß , wie wir im Ausschußberichte schon gesagt
haben , dieser Bundesbeschluß eine unmittebare gesetzliche Gel¬
tung im Großherzogthum nicht anzusprechen habe . Es folgt
aber keineswegs , daß , wenn die Regierung diese Geltung ihm
jetzt geben will , wir diesem Bestreben cntgegentreten und also
den Gesctzcsvorschlag ganz ablehnen dürfen.

Es handelt sich also immer wieder um die alte Frage,
die schon bei der ersten Lesung besprochen wurde , ob der
deutsche Bund noch existirt.

Es gicbt da allerdings verschiedene Rechtsansichten . Es
wurde , wie schon früher bemerkt , die Frage in Sachen Scho¬
ber / Wächter - Spittler weitläufig erörtert und der Stutt¬
garter Staatsgerichtshof entschied sich dafür , daß er allerdings
rechllich noch bestehe . Zndeß , darauf kommt hier nicht viel
mehr an , da sein Bestehen von Seiten aller deutschen Re¬
gierungen und ferner auch aller Großmächte anerkannt ist.
Es ist dem Landtage vorgeworfen worden , daß wir große
Politik trieben . Ich habe diesen Vorwurf nie für begründet
gehalten . Die deutsche Frage wurde nicht vom Landtage in
die Debatte gezogen , sondern von der Regierung uns gebracht
und zur verfassungsmäßigen Zustimmung vorgelegt ; wenn wir
eine Maßregel der Regierung für antinativnal und verkehrt
halten , so können wir , wenn wir gefragt werden , sie doch
nicht gleichzeitig für national und vortrefflich erklären . Ich
habe diesen Vorwurf also nicht für begründet halten können;
aber bei der vorliegenden weit über das Großherzogthum hin-
ausgehenden Frage , ob der deutsche Bund noch gelte oder
nicht , möchte ich doch rathen , daß wir uns von dem übrigen
Europa nicht isoliren , sondern uns ihm accomodiren , denn daß
daS übrige Europa den deutschen Bund wirklich noch aner¬
kennt , ist ja doch gar keine Frage . Es ist hier allerdings
zwischen der Bundesversammlung und dem deutschen Bunde zu
unterscheiden.

„Ten Bundestag gebe ich preis !" sagte einst Gagern,
der deutsche Bund ist aber keine Leiche ." Selbst Preußen
hat seine Union ja auf den Art . 11 . der Bundesakte gegrün¬
det . Wenn wir also auch hier anderer Ansicht wären , so
würden wir doch schwer damit durchkommen.

WaS den Antrag des Herrn v . Thünen  betrifft , so
hat Herr v. Thünen  ausgeführt , daß für die Ersatzmann¬
schaft die 18monatliche Präsenzzeit in der Bundeskriegsver¬

fassung nicht begründet sei , und damit bin ich ganz vollkom¬
men einverstanden . Er hat aber auf der andern Seite uns
vorgeworfen , wir könnten aber auch eine 6monatliche nicht
begründen . Ja , wenn in Beziehung auf die Ersatzmannschast
gar keine Bestimmung in der Bundeskriegsvcrfaffung enthal¬
ten ist , so würde man , wollleAman die äußerste Folgerung
ziehen , daraus allerdings nur zu folgern vermögen , daß gar
keine Präsenzzcit für die Ersatzmannschaft stattsindc . Wir ha¬
ben aber diese äußerste Folgerung nicht gezogen , wir wollen
keine Rekruten  ins Feld schicken , wir wollen die Zeit , die
für Ausbildung der Rekruten erforderlich wird , auch für die
Ersatzmannschast festhaltcn . Im klebrigen würde ich gar
nichts dagegen haben , wollten wir diese Frage hier bloS
provisorisch behandeln . Allein dann müßte nach der Ansicht
des Landtags die llmvnatliche Präsenzzeit einstweilen ange¬
nommen werden , bis von Seiten des Bundes eine andere
Bestimmung einlräfe . Allein nach dem Anträge des Herrn
v . Thünen  sollen die Mittel für die Ersatzmannschast für
9 Monate bewilligt werden . Besser wäre es daher , zu sa¬
gen , die Präsenzzeit für die Ersatzmannschaft soll provisorisch
auf 6 Monate angenommen werden , bis zu anderweiter Be¬
stimmung von Seiten des Bundes.

Abg . Schmedes : Nur ein paar Worte . Ich würde
mir das Wort gar nicht erbeten haben , wenn nicht der Abg.
v . Thünen  seinen Antrag eingebracht hätte , weil ich von
vorn herein mit dem Ausschuß einverstanden bin , daß der
Antrag der Staatsregierung abgelehnt werde , weil ich über¬
dies mit dem Vortrage des Abgeordneten Barnstedt  Wort
für Wort durchaus einverstanden bin , und deshalb ein wei¬
teres Wort nicht nöthig gehalten hätte . Der Abgeordnete
v . Thünen  hat einen Vermittelungsweg vorgcschlagen , er
will , daß statt 6 Monate Präsenzzeü für die Ersatzmannschast
9 Monate angenommen werden . Herr v. Thünen  begründet
dies damit , daß er sagt , in der Bundeskriegßverfassung wären
eben so wenig 6 Monate vorgeschlagen , als 18 Monate , und
deshalb meint er , da in der Bundeskriegsverfassung eine
deutliche Bestimmung für diese 6 Monate sich nicht vorfände,
müßten wir einen Mittelweg suchen , um zwischen der StaatS-
regierung und dem Landtage in Beziehung auf die Zeit eine
Vereinigung zu Stande zu bringen.

Mit diesen Motiven des Abgeordneten v . Thünen  kann
ich indcß mich durchaus nicht einverstanden erklären , um so
weniger , da nach meiner Ueberzcugung aus der Bundeskriegs¬
verfassung höchstens nur eine ömonatliche Präsenzzeit für die
Ersatzmannschast gedeutet werden , eine 18monatliche Präsenz¬
zeit aus der Bundeskriegsverfassung aber nie und nimmer
abgeleitet werden kann . Wenn nun der Herr v . Thünen
meint , da die Regierung der Meinung sei und der Landtag
dieser  Meinung , so müßten wir uns vergleichen , so möchte
ich Sie , m . H ., fragen , wo soll daS hinführen ? Da könnte
die Regierung in jeder Frage sagen : das ist unsere  Mei¬
nung und der Landtag , wenn er daS klarste Recht für seine
entgcgenstehende Meinung auf seiner Seite hätte — der
müßte darnach nachgeben von seinem Rechte , um mit der
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Regierung sich zu vereinigen . — Diese Konflikte in der jetzi¬
gen Zeit zwischen Regierung und Landtag — die wünsche
ich auch nicht , wie ich schon mehrfach ausgesprochen habe , ich
scheue sie auch , aber mit dem Abgeordneten Nicbour  H.
nur dann , wenn ich nicht gewiß weiß , daß ich Recht habe,
aber hier in dieser Sache scheue ich keinen Konflikt , hier dem
Lande eine höhere Präsenzzeit für die Ersatzmannschast aufzu - !
bürden , als nach der Bundeskriegsverfassung verlangt werden i
kann , das ist mir unmöglich , ich wüßte auch gar nicht , wo - i

mit daS begründet werd .n sollte . Unser Militär hat sich bei
der bisherigen Einrichtung recht gut gemacht , wir haben bis¬
her gar nicht gefunden , daß es schlecht damit ginge , obgleich
für die Ersatzmannschaft keine 18 monatliche Präsenzzeit vor¬
geschrieben war . Das Land wird sich bei ILmonatlichcr
Präsenzzeit auch nicht besser befinden , denn unsere Kassen sind
auch bisher schon nicht zu voll geworden und somit wüßte
ich nicht , weshalb wir von dem Rechte abgchen wollten.
Daß nur höchstens 6 Monate Präsenzzeit für die Ersatzmann¬
schast aus der Bundeskriegsverfaffung gedeutelt werden kann,
ist gewiß , eine bestimmte Zeit ist gar nicht bestimmt , cs steht
nur darin , daß ein Soldat , wenn er in felbdiensttauglichem

Zustand sein soll , aufgehört haben muß , Rekrut zu fein , und
daß er aufhört Rekrut zu sein , wenn er 6 Monate gedient
hat . Daraus geht höchstens hervor , daß die Ersatzmannschast,
wenn man annehmen will , daß sie in felddiensttaugfichem
Stande sein muß , aufgchört haben muß , Rekrut zu sein und
dieS ist nach der Bundeskriegsverfassung in 8 Monaten der Fall.

Ich werde also für den Ausschußantrag stimmen.
Abg . v . Thünen : Ich wollte nur bemerken , daß mein

Antrag falsch verstanden zu sein scheint . Es soll nach mei¬
nem Anträge gar keine Präsenzzeit festgesetzt werden , sondern
dies soll ausgesetzt und die Bestimmung soll der Bundes¬

kriegsverfassung überlassen bleiben . Hinsichtlich der Mittel
aber in diesem Finanzjahre , so sollen diese für 9 Monate be¬

willigt werden , das wäre also ein halbes Jahr nach dem März.
Won der Bestimmung der Präsenzzeit bin ich ganz abgegan-

gcn , diese Frage soll ganz offen bleiben . Insofern bin ich
ganz mißverstanden worden.

Abg . Schmedes : Ich habe dagegen nur zu bemerken,

daß es im Grunde ganz einerlei ist, ob ausdrücklich die Prä-
senzzeit auf 9 Monate ststgestellt wird , oder ob nur die Mittel
für eine 9mona !liche Präsenzzeit bewillig ! werden . Dem Lande
kommt es hier besonders nur darauf an , ob es mehr Geld

bezahlen soll , als wozu cs rechtlich verpflichtet ist . Ich kann
auch nach diesem Wortrage des Herrn v . Thünen  für den

Landtag durchaus keine Veranlassung finden , einen solchen An¬
trag zum Beschluß zu erheben.

Regier . -Komm . Meinardus : Die Staatsregierung ver¬
zichtet darauf , alle die Gründe , die schon vorgebracht sind
von ihr für ihre Ansicht nochmals zu wiederholen . Es hat

ihr nicht gelingen wollen , den Ausschuß für ihre Ansicht zu
gewinnen , und andererseits kann die Staatsregierung sich auch
nicht von der Richtigkeit der Gründe des Ausschusses über¬
zeugen . Während der Ausschuß daraus besteht , die Bundes¬

kriegsverfassung schreibe für die Ersatzmannschast eine Präsenz¬
zeit von 18 Monaten nicht ausdrücklich vor , kann die Staats¬
regierung nicht einräumen , daß die Beschränkung der Präsenz-
zcit auf 6 Monate darin vorgeschriebe » sei. Der Ausschuß
will alle Bestimmungen über die Präsenzzeit , die gegeben sind,
nur auf das eine Prozent deS Kontingents bezogen wissen.
Die Staatsregierung hat zugegeben , daß allerdings die Er¬
satzmannschast nirgends ausdrücklich erwähnt ist , wo von den
Bestimmungen über die Präsenzzeit die Rete  ist . Indessen
hat sic schon erklärt , daß gerade , weil derselben nirgends er¬
wähnt ist , und doch überall eine Präsenzzeit vorausgesetzt
werden muß auch für die Ersatzmannschast , wenn diese Be¬
stimmungen für die Kontingentmannschast , nicht auch auf die
Ersatzmannschast hätten Anwendung finden sollen , diese nach
Ansicht der Staatsregierung ausdrücklich davon hätte aus¬
genommen  werden müssen.

In Ermangelung aller Bestimmungen über die Präsenz¬
zeit der Ersatzmannschaft müßte doch sonst gefolgert werden:
sie brauche eben gar nicht präsent zu sein . Dem Ausschüsse
scheint eine Präsenzzeit von 6 Monaten eine der Bundes-
kriegsverfassung mehr gemäße als eine von 18 Monaten;
aber alle Bestimmungen über die Präsenzzeit beziehen sich
wieder nach Ansicht des Ausschusses nur auf die Iprozcntige
Kontingentmannschast . Unter diesen Bestimmungen findet sich
aber eben auch die , welche vorschrcibt , für die Ausbildung
eines Rekruten ist eine Präsenzzeit von 6 Monaten erforder¬
lich . DaS bezieht der Ausschuß auf die Ersatzmannschast und

die Staatsregierung bezieht auf dieselbe auch die Bestimmung,
welche vorschreibt : zur vollen Ausbildung eines Soldaten,
(ausschließlich — oder einschließlich , das kann zweifelhaft sein —
jener ümonattichen Ausbildung der Rekruten ) ist zur Ausbil¬
dung eines Soldaten eine Präsenzzeit von 18 Monaten bis

2 Jahre erforderlich . Diese Bestimmung bezieht die Regie¬
rung eben sowohl auf die Ersatzmannschast als die Bestim¬
mung einer ümonatlichen Präsenzzeit der Rekruten , während
der Ausschuß will , daß nur die Bestimmung , daß die Rekru¬

ten 6 Monate präsent sein sollen , für die Ersatzmannschaft zu
gelten habe . Dann sagt der Ausschuß auf der Ilten Seite,
daß , indem der Bundesbeschluß von 1841 die Bestimmung
enthalte , daß die Ersatzmannschast im felvdiensttauglichen Zu¬
stand . dem Konlinzenlc nachgesendet werden müsse , doch dar¬

aus die Nothwmdigkeit einer 1 ' /^ bis 2jährigen Präsenzzeit
nicht abgeleitet werden könnte , weil sonst derselbe Beschluß
unmöglich zugleich hätte bestimmen können , es sei hinsichtlich
der Ersatzmannschaft nur erforderlich , daß im Friedensetat
jedes Kontingents die Miltcl vorhanden seien , um die Ersatz¬
mannschaft unverzüglich mit ihrem Kadre an Offizieren , Un¬
teroffizieren und Spielleuten versehen zu können . Indem der
Lundesbeschluß von 1811 diese Bestimmung enthalte , und
darin von einer Präsenkbaltung der Mannschaft ganz abgesehen
werde , so könne dieser Bestimmung doch nicht aller Sinn und
Bedeutung abgesprochen werden , oder es hätte hier nicht

gleichzeitig in demselben Bundeöbeschluffe die Bestimmung
unter I -. auf die Ersatzmannschast bezogen werden können . —



484

Weil hier allein von der Präsenthaltung der Infanterie die

Rede sei, würde von der Präsenzzeit der Ersatzmannschaft ab¬

gesehen und die weiterhin gegebene Bestimmung , die sich auf

alle Mannschaft der Infanterie bezieht : daß zur Ausbildung

eines Soldaten l '/ ? bis 2 Jahre erforderlich wären , könne

nicht wohl auf die Ersatzmannschast bezogen werden , weil

oben schon von der Ersatzmannschaft die Rede gewesen sei,

insofern oben die eine Vorschrift dastehe , die Kadres an Offi¬

zieren , Unteroffizieren und Spielleuten seien für sie bereit zu

halten.
Daß nur erforderlich sei, die Kadres an Offizieren , Un¬

teroffizieren und Spiellcuten bereit zu halten , stehc gar nicht

in diesem Bundesbeschlusse . Das Wort „ nur " ist da nicht

zu finden . Es ist auch ohnehin gar nicht vorauszusehen , daß

die Bestimmung getroffen werden sollte , die Kadres zu bilden

für Mannschaft , die noch nicht vorhanden wäre ; die Ersatz¬

mannschaft , für die diese Kadres bestimmt sind , setzt eben jene

Bestimmung als schon vorhanden voraus . Daß das hier

nicht ausdrücklich gesagt ist , die Ersatzmannschaft Habs auch

eine gewisse Zeit zu dienen , hier , wo von der Bercühaltung

ihrer Kadres die Rede ist, dafür liegt möglicherweise der Grund

darin , daß wohl in den Kontingenten Deutschlands , in den

meisten Truppenformationen der deutschen Staaaten die Er-

satzmaunschaft dadurch gewonnen wird , daß man die älteste

Mannschaft , die älteste Jahresklasse etwa , als dazu bestimmt

bezeichnet . Wenn unsere Mannschaft jetzt z. B . um eine

Jahresklasse vermehrt würde , dadurch , daß sie ein Jahr län¬

ger zu dienen halte , so würden wir die Ersatzmannschaft

gewonnen haben , Leute , die Jahre präsent gewesen wä¬
ren und 1 Jahr länger disponibel blieben . Dann hebt

der Ausschuß hervor , -s würde mit der Ansicht der Regie¬

rung , mit ihren Gründen zu viel bewiesen . Im Fall eines

ausbrcchenden Kriegs würde ohnehin von der ganzen bei

der Fahne  befindlichen Mannschaft kein einziger Mann

ins Feld rücken können , der schon volle 1 ^ Jahre präsent

gewesen sei.
Das ist sehr richtig , die Mannschaft , die bei der Fahne

wäre , diese Jahresklasse , würde nicht als vollkommen aukge-

bildet , als ls /2  Jahr präsent bereits angesehen werden kön¬

nen . Daraus scheint gerade , nach Ansicht der Staaksregie-

rung , ein Grund mehr hergenommcn werden zu müssen , solche

Mannschaft nach einer andern Seite nicht noch zu vermeh¬

ren , indem gesetzlich für die Ersatzmannschaft nur eine Prä¬

senzzeit von 6 Monaten festgesetzt wird . Der Grundirrthum

der Staatsregierung soll darin bestehen , daß sie überall keine

Unterscheidung annehme zwischen Contingmtsmannschaft und

Ersatzmannschaft . Es ist schon wiederholt erklärt worden,

daß allerdings die Bundeskriegsverfaffung diesen Unterschied

gar nicht macht , in keiner andern Beziehung , als daß die

Ersatzmannschaft später ins Feld zu marschiren habe , und

daß daraus die Staatsregierung hernimmt , die Ausbildung

müsse dieselbe sein für die Ersatzmannschaft , wie für die Con¬

tingentsmannschaft , weil auch die Ersatzmannschaft nur aus

felddiensttauglichen Soldaten bestehen dürfe . Einigemal kommt

im Ausschußbericht vor , als ob die Ersatzmannschast zur

Hälfte nur nach 6 Wochen ausmarschiren könne,  als Even¬

tualität . In der desfallsigen Bestimmung steht nicht : „ sie

könne  nach 6 Wochen ausmarschiren " , sondern : „ sie soll

es " . Aus der Zusammenstellung der Zahlen , aus den frü¬

her » Formationen wird ferner nachgewiesen , waS von der

Staatsrcgierung wiederholt zugegeben ist , daß allerdings bis

1848 die Bundesbestimmungen nicht in der Art ausgelegt
worden sind , wie die jetzige Formation will , indessen ist im¬

mer von der SlaatSregierung wiederholt darauf hingewiesen

worden , daß aus solchen bisherigen Unterlassungen für die

SlaatSregierung nicht die Verpflichtung gefolgert werden könne,

diese Unterlassungen beizubehalten , oder gar , wie ihr zuge-

muthet wird , durch ein Gesetz solche Unterlassungen auch für

die Zukunft zu legalisiren.

Es ist von dem Abg . Barnstedt  darauf hingewiesen,

warum gerade jetzt — da doch bisher an diesen Anforderun¬

gen des Bundes Manches sei nachgelassen worden — warum

gerade jetzt , da keine Bundesgewalt vorhanden sei , von der

Staatsregierung so darauf bestanden werde , ter Bundes¬

kriegsverfassung in allen Punkten Folge zu geben . — Es ist

der geehrten Versammlung bekannt , baß die Absicht der Staats¬

rcgierung von Haus aus nur dahin ging , bei Vorlage des

Gesetzenlwurfs das Mißverhältniß aufzuheben , welches in dem

Herzogthum und den Fürstenthümern bestand , Laß eine aus¬

drückliche gesetzliche Bestimmung über die Präsenzzeit der Er¬

satzmannschaft nicht in der Absicht der Staatsregierung lag

und liegt.  Es ist auch in den späiern Vorlagen , die von

der Staatsregierung gemacht sind , wiederholt ausdrücklich her-

vorgchobcn : es käme der SlaaiSregierung nicht so sehr auf

Festsetzung des Prinzips an , aber unmöglich könne sie — weil

sie mir der Ansicht des Ausschusses sich nicht einverstanden

erklären könnte , daß eine Präsenzzeit von 18 Monaten von

der Bundeskriegsverfassung nicht erfordert würde , — einem

Gesetze ihre Zustimmung geben , das eine sechsmonatliche Prä-

senzzeit vorschreibt , lieber den Antrag des Abg . v . Th ü n en,

der auf eine Vermittelung hingchl , bin ich nicht im Stande,

mich zu erklären , dazu bedürfte ich erst weiterer Instructio¬

nen . Ich für meine Person halte cs aber für möglich , daß

auf Vielem Wege eine Ausgleichung gefunden werde , weil in

dem Schreiben der Staatsregierung und sonst zu verschiede¬

nen Malen erklärt ist , auf Feststellung des Prinzips konimc

es ihr nicht an.

Wenn bei der Gelegenheit bemerkt ist , es würde in der

Weise eine Vermittelung getroffen werden können , daß zwi¬

schen 18 und 6 Monaten eiwa ein Durchschnitt zu nehmen

sei , so glaube ich doch auch , daß , wenn überall dieser Ber-

mittelungsantrag Aussicht hätte , sowohl von dem Landtag

als von der Regierung angenommen zu werden , das wohl

nur geschehen würde unter Weglassung der Zeit , um nach

jeder Seite hin nicht zu prajudiciren , indem einfach auf die

Budgetberathung und das erwiesen würde , was bei dem

Budget für die Ersatzmannschast bewilligt würde . Was daS

Minderheitserachlen bctnfst und die von der Minderheit des
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Ausschusses gemachte Einrede, daß der Bundesbeschluß vom
24. Juni 1841 in Oldenburg nicht publicirt worden sei, so
ist dieser Bundesbefchluß, wie er sich im Eingänge selbst an¬
kündigt, nur eine Vorschrift üb.r die Ausführung bereits vor¬
handener Bundesbestimmungen; er enthält also eigentlich nur
Anordnungen im Verwaltungswege, die einer Publikation
nicht bedürfen. Dann ist dieser Bundesbeschluß in ganz Deutsch¬
land faktisch dadurch anerkannt, daß er in die Instruction
für die inspicirenden Generale sowohl im Jahre 1841 als im
Jahre 1846 ausgenommen und in allen Staaken nach diesem
Bundesbeschlusse die Inspektion vorgenommcn ist. Sodann
ist durch den Erlaß der Reichscentralgcwalt vom 12. August
1848 wegen Ausführung des bekannten Beschlusses der Na¬
tionalversammlungvom 15. Juni 1848 der Rechtsbcstand
der Bundeskriegsverfassung außer Zweifel gestellt, selbst wenn
die Bestimmungen in einzelnen Ländern nicht publicirt sein soll¬
ten, denn durch jenen Erlaß werden alle Bestimmungen in
Betreff der Wehrverfassung des deutschen Bundes als ferner
bestehend anerkannr, und nach Art. 159 unseres Staats-
grundgesetzes haben diese Reichserlassc, diese Erlasse der all¬
gemeinen deutschen Negierungsgewalt, wozu auch dieser Er¬
laß des Reichsverwesers ohne Zweifel zu rechnen sein wird,
im Großherzogthum verbindliche Kraft. Dieser Bundcsbe-
schluß von 1841 ist allerdings im Großherzogthum nicht pub¬
licirt worden. Es ist dies auch in andern Staaten, nament¬
lich in Hannover nicht geschehen, und dennoch danach ver¬
fahren worden. Die allgemeine staatsrechtliche Frage, ob die
Bundesbeschlüffe überhaupt gemäß Art. 159 des Staats¬
grundgesetzes im Großherzogthum bindende Kraft haben, wird
uncrörtert bleiben können, weil es sich nicht darum handelt,
sondern nur, ob die Bundcsbestimmungcn für die vorliegende
Frage als maaßgebcnd zu betrachten sind.

Abg. Klü'vemann : Ich bin, m. H. , hinsichtlich der
Rechtsfrage, wenn sie erörtert werden sollte, der Ansicht des
Ausschusses. Wenn aber die Staatsregierung von der Rich¬
tigkeit der Ansicht des Ausschusses sich nicht überzeugen kann,
so wüßte ich nicht, wie wir sie zwingen könnten, einer ge¬
setzlichen Bestimmung ihre Zustimmung zu geben, welche
ihrer Ansicht nach mit den Gesetzen in Widerspruch steht,
denen Oldenburg überhaupt unterworfen ist, die von der
Staatsregierung und dem Landtage, auch wenn sie überein¬
stimmen, nicht geändert werden können, und gegen welche
weder der Landtag, noch die Staatsregierung irgend einen
Widerspruch geltend machen können. Nicht um die eigene
Ueberzeugung der Staatsregierung, m. H., die sie allenfalls
dem Beschlüsse des Landtags opfern könnte, handelt es sich,
sondern es ist die Rede von ihrer Unterordnung unter die
Gesetze des Bundes. Soll das Gesetz, welches wir hier dis-
kutiren, zu Stande kommen, m. H., so glaube ich, müssen
wir auf die jetzt in dasselbe aufgenommene Bestimmung, daß
die Ersatzmannschaft nur 6 Monate präsent zu sein habe,
verzichten, und müssen diese Bestimmung hier fallen lassen.
Es würden dann lediglich die Bestimmungen der Bundes-
kriegsverfassnng hier die maßgebenden sein; wir hätten kein

besonderes Gesetz darüber in unserer Spezialgesetzgebung.
Denn auch die Regierung verlangt keine ausdrückliche Be¬
stimmung, etwa daß die Ersatzmannschaft 18 Monate prä¬
sent zu sein habe. Im Gegentheil glaube ich aus verschiede¬
nen Andeutungen des Herrn Regierungskommissars entnehmen
zu können, daß bei der Bcrathung des Budgets auf die
18monatliche Präsenzzeit für die Ersatzmannschaft nicht so
entschieden werde bestanden werden. Ich möchte nur daher
erlauben, zu dem Anträge des Abg. v. Thünen  einen
Verbcsserungsantrag zu stellen, nämlich dahin: daß statt der
Worte seines Antrags:

„provisorisch- bewilligt"
zu setzen ist:

„hinsichtlich der für die Ersatzmannschaftzu bewilligen¬
den Mittel ist bei Berathung des Budgets Beschluß
zu fassen."

Nach meiner Muthmaßung wird nun bei der BuLget-
berathung der Landtag nichts anderes beschließen, als daß
nur für 6 Monate Präsenzzeit dieser Mannschaft die Gelder
zu bewilligen sind. Ich meinerseits würde dem beistimmen,
und sind wir alle darüber auch wohl ziemlich einig. Damit
würde denn wohl auch die Staatsregierung sich einverstanden
erklären können, und in der Sache selbst hätten wir dann
auf diese Weise ganz erreicht, waS wir wollen. Ich glaube,
wir dürfen daS Gesetz im Uebrigen nicht aufhebcn, weil wir,
wenn der übrige Inhalt des Entwurfs nicht Gesetz wird,
nach meiner Meinung einer Kollision mit der Staatsregierung
gar nicht werden entgehen können,  nach dem, wie in der
Voraussetzung, daß vom Landtage, nach der zum Zweck der
Ersparung stattgehabtm neuen Truppenformation, die erfor¬
derliche 18monaMche Präsenzzeit auch der Mannschaft der
Fürstenthümer werde zugestanden werden, in den Fürstenthü-
mern von der Regierung bereits verfahren worden ist.

Bizcpräs. Wtbel : Es ist eingereicht zum Anträge des
Abg. v. Thünen  folgender Verbesserungsantrag:

Statt der Worte: „Provisorisch bis bewilligt"
ist zu setzen:

„hinsichtlich der für die Ersatzmannschaftzu bewilligen¬
den Mittel ist bei Berathung des Budgets Beschluß
zu fassen."

Ich frage, ob dieser Antrag unterstützt ist? — Er scheint
hinlänglich unterstützt zu sein, und kommt mit zur Diskussion.
Der Abg. Barnstedt  hat das Wort.

Abg. Barnstedt : Nach dem Vorträge des Herrn Re¬
gierungsbevollmächtigten ist doch noch Aussicht vorhanden,
daß eine Ausgleichung dieser Differenz zwischen der Staats¬
regierung und dem Landtage möglich sei. Daher möchte ich
den Antrag stellen: daß diese Ausgleichung versucht werde.
Eventualiter stelle ich zu dem v. Thünen  schm Anträge den
Verbcsserungsantrag: daß bis dahin, daß etwa durch eine
höhere Gewalt, nämlich durch eine Bundes- oder Central¬
gewalt, die Präsenzzeit dev Ersatzmannschaftbestimmt werde,
die von dem Landtag vorgeschlagene Präsenzzeit von 6 Mo¬
naten angenommen wird. Es ist von dem Regi rungsrische
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aus geäußert worden , als ob durch ein Gesetz die Präsenzzeit

festgestcllt werden solle für alle Zukunft . Das wird sich

von selbst machen . Kommt eine Ccntralgewalt , oder eine

Bundesgewalt , so wird sich das Großherzogthum Oldenburg

ihren Beschlüssen unterwerfen müssen.

Abg . Ellerhorst . Ich kann jetzt auf das Wort verzich¬

ten , da ich auch gerade das fernere Amendement stellen wollte,

was so eben von dem Abg . Barnstedt  gestellt worden ist,

nämllch statt der Worte im v . Thünenschen  Amendement:

„9 Monate " ,,6 Monate " zu setzen.

Dizepräs . Wibel : Ich darf mir die Bemerkung erlau¬

ben , daß der Antrag nicht eingerercht ist . Er würde noch

schriftlich eingereicht werden müssen , wenn er zur Abstimmung
kommen soll.

Abg . Ellerhorst : Ich glaube , es würde der Landtag

aus diese Weise den Zweck vollständig erreichen und die

Staatsregierung dürfte sich auch ohne Zweifel damit einver¬

standen erklären . Würde der Antrag des Abg . Klävemann

angenommen , so würde die ganze Verhandlung noch einmal

von vorne an beginnen müssen . Was die Rechtsfrage anbe - !

langt , so halte ich deren weitere Erörterung nach dem er¬

schöpfenden Vorträge des Abg . Kitz für überflüssig , indem

ich vollkommen dem beipflichte , was vom Abg . Krtz bereits

in dieser Hinsicht gesagt und ausgeführt ist.

Abg . ZedeliuS : Daß die künftigen Bundesbcstimmungen

in Belreff der Kric ^sverfassung für uns maßgebend sein wer¬

den , ist ja überall von keiner Seite bezweifelt worden . Das

Gesetz, welches jetzt vom Landtage beschlossen werden wild,

kann , wie es gefaßt sein möge , immer nur die Bedeutung
haben , daß es bis dahin Geltung habe , bis von Seiten des

Buntes oder der Reichsgewalt , was uns nun zu Theil wer¬

den wird , anderweitige Bestimmungen getroffen sein werden.

Mir scheint , der Landtag har nicht so großes Gewicht darauf

zu legen , daß bis zur Erlassung dieser künftigen Gesetzgebung

die Präsenzzeit für die Ersatzmannschaft hier im Grvßherzvg-

thum O denburg auf 6 Monate gesetzlich festgestcllt werde,

sondern der Landtag hat , wie mir scheint , nur daraufGewichk

zu legen , daß die Pcäsenzzcit der Ersatzmannschast überhaupt

nicht länger als 6 Monate dauere , um damit zu erreichen,

theils daß Arbeitskräfte für daß Land gespart werden , theilö

daß geringe Ausgaben nur zu leisten sind , und dieser Zweck

kann , wie mir scheint , auf die vom Abg . Klävemann  vor¬

geschlagene Weise erreicht werben . Es ist bisher noch nicht

so deutlich hervorgetrcten , als heute aus Len Mittheilungen

des Herrn Kommissars erhellt , daß die Regierung nicht so

sehr Gewicht darauf legt , die Präsenzzeit für die Ersatzmann¬

schaft auf 18 Monate festgestcllt zu sehen , als eben nur dar¬

auf , daß sie gesetzlich nicht unter 18 Monate festgestellt werde.

Kann auf Seite des Landtags es erreicht werden , ohne diese

gesetzliche Bestimmung , daß die Prasenzzeil für die Ersatz¬

mannschast eine kürzere sei als 18 Monalc , daß sie wo mög¬

lich nur 6 Monate dauere , so ist , wie mir scheint . Alles er¬

reicht , was der Landtag wünschen kann . Ich möchte daher

ebenfalls empfehlen , daß auf den Antrag des Abg . Kläve¬

mann,  wonach ersucht wird , zwischen Regierung und Aus¬

schuß eine Verenigung zu Stande zu bringen , der Landtag
cingehe.

Abg . Klävemann : Ich möchte mir einige Worte erlau¬

ben in Beziehung auf das , was von dem Abg . Ellerhorst

vorgcbracht -st. Der Abg . Ellerhorst  fürchtet , die Debatte

werde eine Erneuerung bei der Budactberathung erfahren und

vielleicht noch wieder sich vcrweitläuftigen . Das ist wohl

richtig , indeß ich halte das für einen weniger großen Uebel-

stand , als wenn wir eben deswegen , weil wir darauf bestehen,

daß die Bestimmung , von der hier die Rede ist , in dieses

Gesetz mit ausgenommen werde , nun das ganze Gesetz

nicht erhalten , dessen übrige Bestimmungen wir ja doch jeden¬

falls für nothwendig Hallen müssen.

Abg . Niebour I>: Ich muß gegen den Antrag dcS

Abg . Klävemann  bemerken , daß der ganze Antrag auf

einem Jrrthum beruht . Wir haben bereits Beschluß gefaßt

über die Mittel für die Ersatzmannschast . Nach Beschluß (20)

hat der Landtag nur die Mittel für eine sechsmonatliche Pra-

senzzeit der Ersatzmannschast bewillig !.

Vizepräs . WZibel : Der Antrag des Abg . Barnstedt
lautet so:

„Der Landtag wolle beschließen:

s ) Daß noch eine Ausgleichung mit der Skaatsregierung

wegen der hier vorliegenden Differenzen zu versuchen
sei;

b) eventuell daß statt wie in dem v . Thünen ' schen

Anträge die Geldbewilligung auf 9 Monate , dieselbe
bis weiter  auf 6 Monate bestimmt werde . "

Es waren also wohl 2 verschiedene Aniräge darin ent¬

halten . Ich hätte aber erst die Unierstützungsfrage zu stellen.
Ist der Antrag unterstützt?

(Die Unterstützung erfolgt .)

Er kommt mit zur Berathung.

Abg . Zedelius . Die Bemerkung deS Abg . Niebour

scheint mir dem Anträge des Abg . Klävemann  nicht ent¬

gegen zu stehen . Allerdings ist von Seilen des Landtags

beschlossen , daß die Mittel für die Präsenzzeit der Ersatzmann¬

schaft nur für 6 Monate zu bewilligen seien ; aber eincslheilS

hat die zweire Lesung noch nicht staltgesunden , anderntheilS

könnte der Landtag sich auch dadurch sichern , daß dem Be¬

schlüsse hinzugesügt würde , die Slaatsregierung möge sich

damit einverstanden erklären , daß bis dahin , daß gesetzliche

Bestimmungen getroffen würden , cs bei der sechsmvnallichcn

Präsenzzeit stin Verbleiben behalte , so daß also der Landtag

vollkommene Sicherung dafür hätte , daß nicht die Gelder,

bevor nicht gesetzliche Bestimmungen getroffen würden , in Be¬

treff der Ersatzmannschaft sich höher beliefen.

Abg . Lindemann : Meine Herren ! Der Herr Regie¬

rungskommissar und nach ihm die Regierung in ihrem Schrei¬

ben , haben ausdrücklich erklärt , daß sie das Gesetz Kitz - Ni-

bour  nicht wollen . Wozu mühen wir uns ab , ihr ein Gesetz

aufzudringen , welches bloß in ihrem Interesse getroffen ist,
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welches das Recht der Fürstmthümer vertritt und dem Groß-

herzogthume neue Lasten auflegt?
Es wird gesagt , wir müssen das Gesetz zu Stande

bringen , es sei nothwendig , dringend , die Gesetze der Provin¬

zen aufheben , die sie berechtigen , nur 7 Monate Lang die
Rekruten unter den Waffen stehen zu lassen . Meine Herren!

Wodurch ist dieses Gesetz auf einmal so dringlich geworden?
— Es ist am 17 . und am 27 . April vorigen Jahres hier im

Landtage beschlossen worden , daß die Provinzialgcsetzc für

siebcnmonatliche Dienstzeit fortbestehen sollen , bis neue Regu¬

lirung von einer bis jetzt noch unbekannten Bundesgewalt

eintrcle . Woher sind in diesen eilf Monaten die Umstände so

verändert worden , daß wir jetzt wankelmüthig das Gegenthcil

jenes Beschlusses wollen und annchmen ? Nicht Ehre , nicht

Konsequenz , nicht der Vorthcil des Landes gebieten uns , daß

wir nach der alten Weise immer wieder nachgeben müßten,

um nur keinen Konflikt herbeizuführen . Meine Herren!

Welche Nachgiebigkeit wird hier von uns verlangt ? Zustim¬

mung zu einem Gesetze , wogegen die Regierung fest , münd¬

lich , schriftlich erklärt hat , sie werde , sie könne  es nicht an-

nchmen . Aber da scheint es , daß die Herren von der Furcht

diesmal selbst die Möglichkeit zugestehen , die Staatsregierung

werbe von ihrer Erklärung abwetchen , so daß trotz der wie¬

derholten Anzeige , sie könne  das Gesetz nicht annehmen , sie

sei dazu nicht im Stande,  doch noch eine Ausgleichung

möglich bleibe . Mögen dann die Konfliktfürchter in dieser

Veranlassung erkennen und bedenken , daß die Konflikte mit

den Regierungen , ein unverhalrcnes Zusammenstößen zwischen

dem Rechte des Landtags und dem Unrechte der Regierung

überall so schlimm nicht sind , als hier periodisch gefürchtet
wird . Wenn der konstiluiionelle Mulh uns bleibt , das Rechte

zu fordern , so darf auch erwartet werden , daß die konstitutio¬

nelle Nachgiebigkeit von der andern Seite dazu beitragen

werde , ohne Unterwerfung , durch Entgegenkommen von beiden

Seilen , eine Ausgleichung herbeizuführcn . Der Land ag hat

also seinen Wankelmuth nicht gerechtfertigt , wenn er heute

anders beschließt , als er im April vorigen Jahres beschlossen

l hat , wenn er heute das Ges . tz für dringlich erklärt , dessen

Dringlichkeit er , es sind noch nicht 11 Monate , so entschieden
verworfen hat.

Der Abg . Barnstedt,  der sehr für die Ausgleichung

spricht , hat uns gesagt , es sei die Erörterung über die Prä¬

senzzeit der Ersatzmannschafl nicht an der Zeit , indem die

ganze Militärzukunst in Ungewißheit stehe . Wodurch hat der

ehrenwerthe Abgeordnete für die entgegengesetzte Bestimmung
das Motiv finden können , daß diese Zeit der allgemeinen

Mililärungewißheit die rechte , ja die dringende Zeit sei, durch

das von ihm mit entworfene Hauptgesetz die in den Fürsten-

thümern seit 20 Jahren bestandene Präsenzzeit um 11 Monate

zu erhöhen ? Die Sache bringt dem Lande gar keinen Nutzen,

nur Kosten ; sie hat die Widerwärtigkeit eines neu geschaffenen

Militärdrucks , einer erhöhten Gcldabgabe , einer vermehrten

Mannschafisstellung . So bin ich denn dafür , nicht allein,

daß die Majorität bei ihrem Anträge beharrt , sondern auch,
29 .

daß wir beil der zweiten Lesung des Gesetzes gegen dessen

Annahme stimmen , dasselbe unbedingt verwerfen.

Vicepräs . Wibel : ES hat sich Niemand mehr zum Worte

gemeldet ; ich schließe daher die Debatte und haben nur noch

die Berichterstatter das letzte Wort,  zunächst der der Minder¬
heit.

Abg . Mölling : Das Minderheikserachtcn , m . H ., habe

ich, wie mich dünkt , genügend gerechtfertigt . Mir bleibt nur

noch übrig , wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes einige

Einwürfe , die dagegen gemacht sind , kurz zuwiderlegen . Da

sagt nun der Herr Regierungskommiffair selbst : der Bundes¬

beschluß von 1841 ist nicht publicirt . Bon meinem Stand¬

punkte aus muß ich das annehmcn , und muß dabei bleiben,

daß aus diesem Grunde daS ganze Gebäude zusammenfällt,

was die Staatsregierung in ihrem Schreiben vom 3 . März

sich aufgerichtet hat , daß die ganze Deduction dadurch gegen¬

standslos wird , daß unsere Gesetzgebung mit der BundcskciegS-

verfassung in Wid .rspruch steht . Der Hr . Reg . - Com . sagt

ferner , das Gesetz hätte nicht publicirt zu werden brauchen,

weil es gewissermaßen nur eine Berwaltungsvcrordnung wäre.

DaS steht im Widerspruch mit dem früheren Verhalten der

Staatsregierung selbst . Die Slaatsregierung hat in ihrem
wiederholten Schreiben den Bundcsbeschluß als einen eigenen

Beschluß , als ein für sich stehendes Gesetz ausdrücklich be¬

zeichnet . Ueberhaupt mache ich darauf aufmerksam , daß wenn

man ein Gesetzbuch mit einer Menge gesetzlicher Bestimmun¬

gen hat , und diese Gesetze werden erläutert , es werden neue

Bestimmungen zur Erläuterung derselben getroffen , Jeder weiß,

daß das für sich bestehende neue Gesetze sind , welche der Pu¬

blikation bedürfen , um Gesetzeskraft zu erhalte » Wenn der

Herr Reg .-Com . weiter sagt , in der Instruction für die inspi-

zirenden Generäle sei der Beschluß ausgenommen und die Ge¬

neräle hätten darnach gehandelt , so kann dies einseitige Han¬

deln kein Recht Hervorbringen , Uebrigens mache :ch nur dar¬

auf aufmerksam , daß im ganzen Großherzogthum der Bundes-

bcschluß überall nicht in Anwendung gekommen ist , daß die¬

ser ganze Bundesbeschluß erst aufgeregt ist durch dre provisv-

sorische Verordnung vom 21 . April 1849 . Wenn aber Herr
von THünen  einen besonderen Antrag stellt , und von der

Minderheit bemerkt , er wüßte nicht , was das Recht mit sich

bringe , und darauf käme es nicht an , so mache ich darauf

aufmerksam , m . H . , daß wenn ein Gesetz verlangt wird , daS

nicht zum Nutzen des Landes ist , das keine materiellen Vor¬

theile mit sich bringt , dabei auf die Rechtsfrage das größte

Gewicht gelegt werden muß . Er hält das Nichtzustandekom¬

men für schädlich , hat aber nicht gesagt , worin der Schaden

besteht . Er ist wieder auf die Ungerechtigkeit gegen die Für-

stenthümer zurückgekommen . Nun , m . H . , eine Ungleichheit

ist da , aber ich möchte noch hinzufügen , daß die Provinzen,

wenn sie hier wirklich im Vsrtheile sind , in vielen Beziehun-

gcn gegen das Großherzogthum im Nachtheile sind , daß das

Großherzogthum viele Vvrlheilc hat , die die Provinzen ent¬

behren , und ich muß nochmals darauf Hinweisen , daß diese

Gleichstellung eine neue Ausgabenlast , die sich auf viele tau-
81
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send Thal « belaufen wird , auf unsere Eentralcasse ladet,
und ich möchte warnen , eine ncunmonatliche Präsenzzeit für
dieses Jahr zu bewilligen . Sie haben sie dann für ewig be¬
willigt . Zch wende mich selbst an den Abg . Barnstedt,
der den Vermittelungsvorschlag gemacht hat , mit seinen eige¬
nen Worten : „ BiS hierher und nicht weiter . " Wir sehen von
Neuem die Konfliktenfurcht , sie drängt Sie zum Entgegen¬
kommen , und das Entgegenkommen drängt dem Land neue
Opfer auf für EtwaS , was im Allgemeinen vom Volke , waS
von Ihnen als durchaus entbehrlich anerkannt ist , was im
Augenblicke kein Drang der Zeit nur im Geringsten for¬
dert . Von allen Seiten ist zugestanden worden , daß der
BündeSbeschluß nicht publicirt worden ist , und vom Abg.
Kitz ist noch dazu zugestanden , daß die Bundesgesctze in den
einzelnen Staaten publicirt sein müssen . Es steht nun für
Len Augenblick fest , der Bundesbcschluß hat keine rechtliche
Geltung , und meint der Abg . Kitz , dieser Beschluß könne je¬
den Augenblick nachträglich publicirt werden , so will auch ich
auf den alten Streit über die Gültigkeit der ganzen Bundes¬
verfassung nicht zurückkommen . Er verwechselt und vermischt
aber Bund und Bundesversammlung.  Die Worte
des Hrn . Kitz , daß Eagern zugegeben hätte , die Bundes¬
versammlung ist eine Leiche , der Bund ist aber keine Leiche,
will ich acceptiren . Daraus folgere ich aber , daß die noch
nicht publicirten Beschlüsse keine Gültigkeit haben . Ich er¬
kenne , wie Sie wissen , die ganze Bundesverfassung mit allen
ihren Beschlüssen nicht an , ich will aber von seinem Stand¬
punkte auSgehen , und da würden die Bundesgesetze als solche,
soweit sie publicirt sind , allerdings in Kraft bleiben , aber auch
nur diese und die übrigen nicht , und wenn er sagt , daß die
Bundesgcwalt nach Klüber die Pflicht habe , darauf zu achten,
daß die Beschlüsse vollzogen werden , so rxistirt die Bundes¬
gewalt , der Bundestag nicht mehr , die verwaltende Behörde
fehlt , die das Recht hat , zu fordern , daß die Beschlüsse aus¬
geführt werden . Fehlt aber die Behörde , so ist auch das
Band zwischen der Bundesgewalt und den Einzelstaaten zer¬
rissen , so kann unmöglich ein Zwangsrecht da sein , daß wir
einen Beschluß , den wir für unzuträglich halten , durch Pu¬
blikation zu einem Gesetze zu erheben verpflichtet sind . Denn
der Berechtigte fehlt ja , der dieses zu fordern allein das Recht
hat . Dagegen , meine Herren , werde ich nur dafür stimmen
könen , daß wir das ganze Gesetz verwerfen . Ich werde da¬
für stimmen müssen , weil das Gesetz gemeinschädlich ist, und
ich muß sie ersuchen , dies wohl zu erwägen . Ich bitte Sie,
halten Sie am Rechte fest und lassen Sie sich nicht durch
Erörterungen irre leiten , die am Ende doch nur zu den frö¬
ren , was am Ende der Zweck alles Regiercns unserer Regie¬
rung ist , daß sie nur ihren und lediglich nur ihren Willen
behält , und daß der Wille des Volkes im Winde verhallt,
und überall nicht in Betracht gezogen wird.

Abg . Niebour I . : Zch habe nur wenig zu bemerken.
Zch halte es doch für recht zweifelhaft , ob wie der Abg . v.
LHünen  bemerkt , die demnächst zu schaffende Zentralgcwalt
zuerst die Bundes -Kriegs -Verfassung rcvidircn werde , da be¬

kanntlich ja die Bundes -Kriegs -Verfassung das beste war,
was der deutsche Bund zu Stande gebracht hat . Dazu kommt
nun , daß die Staatsregierung von ihrem Standpunkte aus
den Antrag deS Abg . v . Thünen  eben so wenig annehmen
kann , als den Antrag der Mehrheit . Wollte sie die Ersatz¬
mannschaft nur 9 Monate dienen lassen , so könnte sie auch
auf 6 Monate herabgehen . Es sind aber gerade die recht¬
lichen Bedenken , welche die Regierung abhalten , den Antrag
der Mehrheit anzunehmen . Gegen den Antrag des Abg.
Klävemann  habe ich mich schon vorhin ausgesprochen . ES
ist bereits beschlossen , baß für die Ersatzmannschaft nur die
Mittel bewilligt werden sollen zu einer 6 monatlichen Pkä-
senzzeit . Wenn der Abg . Zedelius  bemerkt , cs könne in
zweiter Lesung mehr bewilligt werden , so muß ich bemerken:
eine zweite Lesung des Budgets findet überall nicht statt.
Wenn von der andern Seite darauf Werth gelegt wird , daß
die 9 Monate nur provisorisch gelten sollen , so finde ich diese
Bestimmung überflüssig . DaS versteht sich von selbst . Die
Gesetze , die heute oder morgen hier berathen und erlassen wer¬
den , können von der demnächstigen Zentralgcwalt jeden Au¬
genblick geändert und aufgehoben werden . Das braucht also
keineswegs besonders ausgesprochen zu werden . Herr von
Thünen  irrt ferner , wenn er vom Eintritt der Mannschaft
am 1 . Januar und einer dadurch entstehenden minderen Geld-
crsparung spricht . Die Mannschaft tritt nicht , wie er meint,
am 1 . Januar , sondern am 1. Mai ein ., also würden wir
dieses Jahr nichts zu kürzen haben . Dann ist vom Minister¬
tische gesagt worden , eS sei bei Vorlage des ursprünglichen
Gesetzentwurfs gar nicht als Absicht ausgesprochen worden,
die Ersatzmannschaft 18 Monate dienen zu lassen . Das ist
allerdings richtig , aber aus den Budjetvorlagen ist diese Ab¬
sicht nicht zu verkennen . Wenn die von dem Staatsministc-
rium vorgeschlagene Abänderung des Art . 2 abgelehnt wird,
wie ich glaube annchmen zu dürfen , da sich nicht eine
Stimme in der Versammlung dafür erhoben hat , so würde
ich doch die Herren der Minderheit ersuchen , nicht gegen das
ganze Gesetz zu stimmen , damit dem Lande offenbar werde,
baß nicht der Landtag einen Konflikt herbciführen will , son¬
dern daß es das Staatsministcrium ist, welches die zur Aus¬
gleichung dargebotene Hand schnöde zurückwciflt . —

Vizepräs . Wibel : Wir schreiten hiernach zur Abstim¬
mung . Es liegen uns vor : zunächst die . Fassung des Art . 2
des Gesetzentwurfs , welcher folgendermaßen lautet:

„Die in tz. 3 der Rekrutirungsgesetze für die Fürsten-
thümer Lübek und Birkenfeld und die im §. 2 des
Rekrutirungsgefttzcs für das Herzogthum Oldenburg
enthaltenen Bestimmungen über die Präsenzzeit wer¬
den aufgehoben und wird dieselbe für den Umfang
d «S Großherzogthums dahin festgesetzt '.

Die Mannschaft ist , die Zeit der periodisch anzu¬
ordnenden größeren Truppenübungen ausgenommen,
in gewöhnlichen Zeiten in der Regel nur die ersten
anderthalb Jahre , die Ersatzmannschaft nur die ersten
6 Monate bei der Fahne ; während der übrigen Tienst-y
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zeit aber beurlaubt . — Diese Festsetzung gilt jedoch

nur für die Präscnzzcit der streitbaren Infanterie-
Mannschaft ."

Zu diesem Art 2 des Gesetzes ist von der Staatsrcgie-

rung der Antrag gestellt , der im Wesentlichen daraus hinaus¬

geht , daß die Worte : „ die Ersatzmannschaft nur die ersten

6 Monate " gestrichen werde , so daß der Satz lautet : „ die

Mannschaft ist, die Zeit der periodisch anzuordnenden größer«

Truppenübungen ausgenommen , in gewöhnlichen Zeiten in der

Regel nur die ersten anderthalb Jahre bei der Fahne « u . s. w.

Da dieser Antrag sich von allen eingebrachten Anträgen am

weitesten von der Fassung des Entwurfs entfernt , so wird er

meines Erachtens zuerst zur Abstimmung kommen , da der

erste Antrag des Abg . Barnstedt,  welcher die Sache an

den Ausschuß zum Versuch einer Ausgleichung zurückzuwei¬

sen beabsichtigt , zurückgenvmmen ist . Der nächste Antrag , der

zur Abstimmung käme , wäre dann der Antrag des Abg . v.

THünen , dem aber 2 Vcrbesserungsanträge beigesügt worden

sind , welche nach unserer G . O . bei der Abstimmung ihm

vorangehen müssen . Dieses wäre zunächst der Antrag des

Abg . Klävemann:
„Statt der Worte des v . Thünen ' schen  Antrages:

„Provisorisch — bewilligt " ist zu setzen:

„Hinsichtlich der für die Ersatzmannschaft zu be¬

willigenden Mittel ist bei Berachung des Budgets

Beschluß zu fassen ."

Demnächst der noch übrig gebliebene zweite Antrag des

Abg . Barnstedt,  welcher dahin lautet:

„Daß statt wie in dem v. Thünen ' schen  Anträge die

Geldbewilligung auf 9 Wonate , dieselbe bis weiter

auf 6 Monate bestimmt werde ."

Es wird wohl auf einem Schreibfehler beruhen , und soll

wohl nicht „Präsenzzeit"  heißen , sondern die „Geldbe¬

willigung " ; denn der v . Thünen ' sche  Antrag lautet:

„Provisorisch werden die Mittel zur Unterhaltung der

Ersatzmannschaft in der Finanzperiode 1851/52 für

9 Monate bewilligt ."

Das soll also nach diesem Anträge blos aus 6 Monate

beschlossen werden . Nach diesen Bcrbesserungsanträgcn käme

dann der v . Thünen ' sche  Antrag selbst . — Es ist nament¬

liche Abstimmung gefordert . Wenn ich recht verstanden habe,

über alle Anträge . (Abg . Mölling:  ja !) Ist dieser Antrag

unterstützt ? — (Zustimmung .) Er ist hinlänglich unterstützt.

Da kein Widerspruch gegen die von mir vorgeschlagcne Rei¬

henfolge sich erhoben hat , würden wir also zunächst über den

Antrag der Staatsregierung abzustimmen haben , welcher da¬

hin lautet : „ daß die Worte: „ „die Ersatzmannschaft nur die

ersten 6 Monate " " gestrichen werden ." Ich ersuche diejenigen

Herren also , die diesem Anträge der Staatsregierung beistim¬

men wollen , Ja zu antworten , die , die ihn nicht annthmen

können , Nein  zu sagen.
(Es antworteten mit Za:

Die Abgg . Dannenberg , Zedelius.
Mit Nein:

Die Abgg . Barnstedt , Bö 'ckel , Bothe / Bucholtz,

Bulling , Crone , Drost , Ellerhorst , Ferüeding,

Fischer Georg , Gräpek , Hardt , Heye , Hüner,  Hues¬

mann , Zanßen I . , Jansen  II . , Jvens , Kaiser , Ka¬

sten , Kitz , Klävemawn (mit dem Zusatze : Mit Rücksicht

auf meinen Antrag ) , Lehmkuhl , Lücken , Listdemann,

Mölling , Nieberding , Niebour I . , Niebour  II . ,

Pan er atz ( wie bei Klävemann ) , Püschelberger , Rö-

sencr , Schmedes , Sprenger , Strahl , Struthofs,

Tappenbeck , v . Thünen , Wibel , Millers .)

Der Antrag der Staatsregicrung ist mit 41 gegen 2 Stim¬

men abgelchnt . Es kommt dann der erste Berbesserungsan-

trag zu dem Anträge des Abg . v . Thünen  zur Abstim¬

mung , der vom Abg . Klävemann  dahin gestellt ist , daß es

heiße:
„statt der Worte des von Thünen ' schen  Antrages:

„Provisorisch — bewilligt " ist zu setzen:

„Hinsichtlich der für die Ersatzmannschaft zu bewilli¬

genden Mittel ist bei Bcrathung des Budgets Be¬

schluß zu fassen ."

Ich ersuche diejenigen Herren , die diesen Werbcsserungs-

antrag zum Anträge des Abg . von Thünen  beabsichtigen,

„ja " zu antworten , die übrigen „ nein " .

(Es antworten mit „ja " :

Die Abg . Bucholtz , Hüner , Klävemann , Pan-

cratz und Zedelius.
Mit „ nein " :

Barnstedt , Böckel , Bothe , Bulling , Crone,

Dannenberg , Drost , Ellcrhorst , Ferneding , Fi¬

scher , Georg , Gräpel , Hardt , Heye , Huesmann,

Zanßen  I . und II . , Jvens , Kaiser , Kasten , Kitz,

Lehmkuhl , Lücken , Linbemann , Mölling , Nieber¬

ding , Niebour  I . und II . , Püschelberger , Rösener,

Schmedes , Sprenger , Strahl , Struthofs , Tap¬

penbeck , v . Ttfünen , Wibel und Millers .)

Dieser Antrag ist mit 38 Stimmen gegen 5 abgelehnt.

Wir kommen nun zum andern Verbefferungsantrage . Zudem

v . Thünen ' schen  Anträge hat der Abg . Barnstedt  rin

Amendement dahin gestellt:
»daß statt wie in dem v . Thünen ' schen  Anträge die

Geldbewilligung auf 9 Monate , dieselbe bis weiter

auf 6 Monate bestimmt werde " .

Zch ersuche diejenigen Herren , welche diesem Verbesse-

rungsantrage zu dem Anträge des Abg . von Thünen  bei¬

stimmen , mit „ ja " , die übrigen mit „ nein " zu antworten.
(Es antworten mit „ ja " :

Die Abg . Barnstedt , Bothe , Bucholtz , Bulling,

Dannenberg , Ellerhorst , Ferne ding , Hüner , Hues¬

mann , Zanßen  II ., Klävemann (mit der Bemerkung:

„nothgedrungen " ) , Nieberding , Pancratz , SchmedcS

(mit der Motivirung : „ weil nicht ungünstiger als der Auö-

schußantrag " ) , Sprenger , v . Thünen (mit dem Zusatz:

„weil mein Antrag nicht zur Abstimmung kommt , wenn die¬

ser angenommen wird » und Zedelius .) ,
81 *
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Mit „ nein " antworten:
Böckcl , Krone , Drost , Fischer , Georg , Hardt,

Heye , Zanßen I . , Zvens , Kaiser , Kasten , Kitz,
Lehmkuhl , Lücken , Lindemann , Wölling , Niebour
I . und II., Püschelberger , Rösener , Strahl , Strut¬
hofs , Tappenbeck , Wibel und Millers .)

Dieser Antrag ist mit 25 gegen 18 Stimmen abgelehnt.
Es bleibt uns dann noch der Antrag des Abg. v.  Thünen
ohne  Verbesserung , welcher folgendermaßen lautet:

„die Worte „ die Ersatzmannschaft nur die ersten 6
Monate " sind zu streichen und dafür dem Artikel nach¬
zufügen:
„Die Präsenzzeit der Ersatzmannschaft soll nach den Be¬
stimmungen der zu erwartenden Reichs - oder Bundes¬
kriegsverfassung geregelt werden . Provisorisch werden
die Mittel zur Unterhaltung der Ersatzmannschaft in
der Finanzperiode 1851/52 für 9 Monate bewilligt ."

Diejenigen Herren, - die diesen Antrag annehmen wollen,
ersuche ich mit „ja ", die übrigen „nein " zu antworten.

(Es antworten mit „ja " :

Die Abg . Bucholtz , Dannenberg , Hüner , Zan¬
ßen  II ., Klävemann (mit dem Zusatze „ wievorhin ") , Pa n-
cratz , v . Thünen und Zedelius.

Mit „ nein " :
Barnstedt , Böckel , Bothe , Bulling , Cronc,

Drost , Ellerhorst , Ferneding , Fischer , Georg,
Gräpel , Hardt , Heye , Huesmann , Zanßen I.,
Zvens , Kaiser , Kssten , Kitz , Lehmkuhl , Lücken,
Lindemann , Mölling , Nieberding , Niebour I . u.
II ., . Püschelberger , Rösener , Schmedes , Sprenger,
Strahl , Struthofs , Tappenbeck , Wibel und
Millers .)

Dieser Antrag ist mit 35 Stimmen gegen 8 abgelehnt.
Wir behalten demzufolge vor uns nur noch, das Gesetz , wie
rS in erster Lesung bcrathen und beschlossen war . Wir wür¬
den nun abzustimmen haben über den Art . 2 . ohne Verbefse-
rungsantrag und demnächst über das ganze Gesetz. Der Art.
2 . lautet:

„Die im tz. 3 . der Nekrutirungsgcsetze für die Fürsten-
thümer Lübek und Birkenfeld und die im tz. 2 . des
Rekrutirungsgesetzes für das Herzogthum Oldenburg
enthaltenen Bestimmungen über die Präsenzzeit werden
aufgehoben und wird dieselbe für den Umfang dcö
GroßherzogthumS dahin festgesetzt:

Die Mannschaft ist , die Zeit der periodisch anzuord¬
nenden größeren Truppenübungen ausgenommen , in
gewöhnlichen Zeiten in der Regel nur die ersten an¬
derthalb Jahre , die Ersatzmannschast nur die ersten
6 Monate bei der Fahne , während der übrigen Dienst¬
zeit aber beurlaubt . — Diese Festsetzung gilt jedoch
nur für die Präsenzzeit der streitbaren Znfanterie-
mannschaft ."

Diejenigen Herren , die den Art . 2 . so angenommen wis¬

sen wollen , ersuche ich „ ja " zu antworten , die übrigen , die
das nicht wollen , „ nein ."

(Es antworten mit „Za " :
Die Abg . Barnstedt , Bothe , Bucholtz , Bulling,

Dannenberg , Ellerhorst , Ferneding , Georg,
Gräpel , Heye , Hüner , Huesmann , Zanßen  II .,
Kitz , Klävemann (mitdem Zusatz „ wievorhin ^ , Lehm¬
kuhl , Nieberding , Niebourl ., Pancratz , Rösener,
Schmedes , Strahl , vonThünen (mit dem Zusatze : „ ja,
weil mir nichts übrig bleibt ") und Zedelius.

Mit „ nein " :
Böckel , Crone , Drost , Fischer , Hardt , Zan¬

ßen l , Zvens , Kaiser , Kasten , Lücken , Linde¬
rn ann , Mölling , Niebour  II . (mit der Motivirung:
„weil ich kein Gesetz will ") , Püschelberger , Sprenger,
Struthofs , Tappenbeck (mit dem Zusatze : „ wie Nie¬
bour  II .") , Wibel und Millers .)

Der Art . 2 . ist angenommen mit 21 gegen 19 Stimmen.
Es würde nunmehr noch das ganze Gesetz in Frage

kommen , welches folgendermaßen lautet:
„Art . 1.

„Die Bestimmungen über die Ausscheidung der Re¬
serve - und Ersatzmannschast und über den Zeitpunkt
deS Eintritts in den Dienst , welche in den für die
einzelnen Landesthcile des Großherzogthums erlassenen
Rekrutirungsgcsetzen enthalten sind , werden hierdurch
aufgehoben . Die Feststellung , beziehungsweise Abän¬
derung dieser Bestimungcn geschieht im Verwaltungs¬
wege.

Art . 2.

Die im tz. 3 . der Rekrutirungsgesetze für die Fürsten-
thümcr Lübek und Birkmfcld und die im tz. 2 . des
Rekrutirungsgesetzes für das Herzogthum Oldenburg

, enthaltenen Bestimmungen über die Präsenzzeit wer¬
den aufgehoben und wird dieselbe für den Umfang deS
Großherzogthums dahin festgesetzt:

Die Mannschaft ist, die Zeit der periodisch anzuord¬
nenden größeren Truppenübungen ausgenommen,
in gewöhnlichen Zeiten in der Regel nur dir ersten
anderthalb Zahre , die Ersatzmannschaft nur die ersten
6 Monate bei der Fahne ; wD cud der übrigen
Dienstzeit aber beurlaubt . — Liese Festsetzung gilt
jedoch nur für die Präsenzzeit der streitbaren Jn-
fanteriemannschaft . "

Eine Diskussion über das ganze Gesetz ist nicht veran¬
laßt , da Niemand das Wort begehrt hat , und so dürfte ich
sofort zur Abstimmung schreiten . Ich ersuche al 'o die Herren,
die das Gesetz in dieser Fassung annehmen wollen , mit Ja,
die es nicht annehmen wollen , mit Nein zu antworten.

(Mit Ja antworten die Abgg . :
Zedelius , Barnstedt , Bothe , Bucholtz , Bul¬

ling , Dannenberg , Ellerhorst,Ferneding , Georg,
Gräpel , Hüner , Huesmann , Zanßen  II . , Kitz,
Klävemann , Lehmkuhl , Nieberding , Niebour l .,
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Pancratz , Rölener , Schmedes , Strahl , v . Thü - ^
nen . !

Mit Nein antworten die Abgg . :
Wibel,Willers , Fisch er , Bö ckel,Cro ne , Drost,

Hardt , Zanßenl ., Jvens , Kaiser , Kasten , Lücken,
Lindemann , Möliing , Niebour II . , Püschelber-

ger , Sprenger , Struthofs , Tappenbeck .)
Das Gesetz ist angenommen mit 23 Stimmen gegen 19.
Wir gehen demnächst über zu den ferneren Gegenständen

der Tagesordnung.
(Abg . Kitz übernimmt das Präsidium .)

Präsident : Der weitere Gegenstand der Tagesordnung
betrifft den Bericht des Krongutsausschuffes , betreffend die
Petition der Stradtmannschen Gläubiger zu Damme . Die¬
ser Bericht ist schon in der letzten Sitzung vorgetragen , und
ich kann ihn jetzt ohne Weiteres zur Diskussion stellen.

(Der Bericht lautet:
„Krongutsausschuß.

Nebenbericht , betreffend eine Petition Strathmann ' scher

Gläubiger , um landtägliche Empfehlung eines von ihnen an
die hohe Staatsregierung gerichteten Gesuchs.

Nach den vorliegenden Acten:

1) dem vom Landgerichte zu Vechta am 5 . Juli 1850
abgegebenen Distributionsbescheide in der Strath-
mannschen Convokationssache,

2 ) dem dagegen an die Zustizkanzlei gerichteten Appella-
tionslibellc der Petenten,

3 ) den Entscheidungsgründen zum bestätigenden Relevanz¬
bescherde der Zustizkanzlei vom 30 . November 1850,

4 ) dem von den Petenten an das Staatsministerium
gerichteten Gesuche , um dessen Empfehlung hier gebe¬
ten wird,

besaß der Colon Strathmann in dem zum Amte Damme ge¬
hörenden Dorfe Holldorf ein hochverschuldeles Colonat . Wie¬
derholte Versuche , die Verwickelungen zu lösen , das Schulden¬
wesen zu ordnen , führten nicht zum Ziele und so ist der
Schuldner , nach vorheriger Vereinbarung mit den Gläubigern
und nach erhaltener obrigkeitlicher Einwilligung , im Herbste
1838 mit seiner Familie nach Amerika ausgewandert . Die
Gläubiger erhielten einstweilen die eigene Verwaltung und
Benutzung des Colonats , die Großherzogliche Kammer aber
machte den Auswanderndcn die Bedingung:

wenn der Vater oder der älteste anerbende Sohn bis

zum 8 . September 1848 nicht zurückkehren und die
Stelle wieder antreten würde , es so angesehen werden
solle , als sei von ihnen auf das Colonat verzichtet und
dasselbe der Gutshcrrschaft verfallen.

Weder Rückkehr noch Wiederantritt sind erfolgt , die Kam¬

mer hat nach abgelaufenex Zeit die Stelle aus Verzicht und

Heimfall in Besitz und Eigenthum genommen und hat die¬
selbe , nach gegebener Einwilligung des Landtags , am 12 . De¬

zember 1849 durch öffentliches Ausgebot für 3000 Thlr . ver¬
kauft . Von der Kaufsumme sind die privilegirten und kon-
sentirten Gläubiger des Strathmann bezahlt und nachdem

die nicht konsentirten , chirographarischen Gläubiger desselben
— die jetzigen Petenten , 22 an der Zahl , mit der Gesammt-
forderung von etwa 1500 Thlr , — die bei der Konvokation
auch Angabe gemacht hatten , mit ihren Forderungen von der
Coionatmasse rechtskräftig  abgewiesen sind , ist dem Staate
aus diesem Heimfall ein reiner Erlös von 1737 . Thlr . ver¬
blieben.

Da haben sich nun die Petenten , — wie sie angebcn,
alle arme Leute , nachdem ihnen der Versuch , den Heimfall
vor den Gerichten zu bestreiten , mißglückt ist , mit der Bitte
an die Gnade gewandt , daß ihnen , wenn auch nicht ihre
ganze Forderung , doch /̂ztel oder die Hälfte derselben , auS
Mitleid und Billigkeit bewilligt werde . Zugleich erbitten Sie
vom Landtage Empfehlung dieses Gesuchs.

Die Competenz würde begründet sein . Das mit versas - -
sungsmäßiger Zustimmung des Landtags verkaufte Colonat
war anerkannt Staatsgut , so daß die Verwendung des dafür
gelösten Kaufgeldcs zu einem Werke des Anstandes und der
Wohlthätigreit , nach dem StaatSgrundgesetzc Art . 210 . in
tme , wieder der Zustimmung des allgemeinen Landtags be¬
darf.

Die Verhältnisse sind hier den Petenten und ihrer nicht
unbescheidenen Bitte durchaus günstig gestellt.

Der Heimfaü ist ein gehässiges , von unserm Staats¬

grundgesetze unbedingt geächtetes Recht . Hier soll er, wenige
Monate vor seiner gänzlichen Aufhebung , zum Verlust armer
Gläubiger dem Gutsherrn , der zugleich Staat  ist , Er¬
werb bringen . Erst am 8 . September 1848 trat dem Staate
die Bedingung des Heimfalls ein , und schon am 13 . October
desselben ZahrS , also nur 35 Tage später , votirte der Land¬
tag für Aufhebung des Heimfalls.

(Protocolle des constituirenden Landtags Seite 346 .)

Der Werth des Colonats reichte , um alle Strathmann ' sche
Gläubiger , auch die nicht consentirten , zu befriedigen . Aber
der Schuldner , so verfügte cs das untergegangene formale
Recht , mußte seine Gläubiger betrügen , und es bestand ein
Recht , welches das so hergestellte Heimsallvermögen , den so
hergestellten Heimfallthaler , dem Gutsherrn gab . Wahrlich,
ein solcher Ursprung des Erworbenen mahnt unabweislich
zur billigen Berücksichtigung des Gläubigers , der vom Rechte
verstoßen an die Gnade sich wendet.

Daß dem so sei , ist auch in allen Instanzen anerkannt,
in welchen der Strathmann 'sche Helmfall zur Sprache gekom¬
men ist.

1) Noch ehe der Heimfall eingetreten , als aber sein Kom¬
men schon vorherzusehen war , berichtete das Amt Damme am
22 . Mai 1847 an das Kammer -Kollegium:

Bliebe ( beim Verkaufe ) nach Vorabzug des Werths
aller guisherrlichen Rechte und nach Befriedigung der
gutsherrlich konsentirten Gläubiger noch eine ziemlich
große Summe vom Kaufgclde übrig , so würde davon
wohl aus Billigkeitsrückflchten ein angemessener Theil
den nicht konsentirten Kreditoren überwiesen werden.
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um nicht die Härte des Gesetzes in voller Strenge
gegen sie eintrctcn zu lassen.

Hierauf hat denn die Kammer am dl . Zuni desselben
Jahres zurückgefügt , daß sie im Ganzen mit Len Ansichten
des Amts einverstanden sei.

2 ) Der Ausschußbericht des Landtags vom 8/l8 . August
1849 (Stenographische Berichte des ersten allgemeinen Land¬
tags Seite 128 .) , welcher den Verkauf der Strathmann ' schen
Stelle zweckmäßig findet und empfiehlt , setzt als zweifellos
voraus:

daß die Staatsregierung für die Deckung der auf der
Stelle haftenden Schulden des Kolonen Strathmann
möglichst sorgen werde.

3) Selbst in den Entscheidungsgründen zu dem Nelevanz-
bescheide der Justizkanzlei vom 30 . November 18Z0 , welcher
die Rechtsansprüche der Petenten unbedingt zurückweiset , fin¬
den sich die Worte:

Man müsse den Appellanten (jetzigen Petenten ) allerdings
darin beipflichten , daß die Billigkeit für sie spreche , wenn sie
nach Befriedigung der konsentirten und privilegirten Gläubi¬
ger aus dem Uebcrschuß der Kaufgelder auch für sich Befrie¬
digung beanspruchen.

Zn den mitgetheilten Akten fehlt jedes Material , um dar¬
aus die spezielle Würdigkeit der einzelnen Forderungen für
Gnade und Großmuth zu prüfen , zu beurtheilen , wohl finden
sich dagegen Anzeigen und Andeutungen , daß mit den alten
Forderungen möglich Schacher und Wucher getrieben ist , daß
mehrere , vielleicht die mehrsten derselben , nicht mehr in den
Händen der ersten Anleiher sind und die jetzigen Jnnehaber
zum Thcil nicht genügend legitimirt sein werden . Erkundi¬
gung und Bericht des Landgerichts in Vechta und der Lokal¬
behörde des Amts Damme werden vor jeder Gnaden¬
gabe  die erforderliche Aufklärung darüber bringen können;
indeß glaubt der Ausschuß dem Sinne der Regierung zu ent¬
sprechen , wenn er hiermit beantragt:

der Landtag wolle beschließen , das Bittschreiben der
Petenten , mit Empfehlung desselben zu gerechter und
billiger Berücksichtigung , an die hohe Staatsregierung
abzugeben , und damit den fernem Beschluß zu ver¬
binden , daß es zu genehmigen , wenn die Regierung
sich veranlaßt finde , einen von ihr zu ermessenden Thcil
der Strathmannschcn Kaufgelder zu einer Gnadcngabe
all die Petenten zu verwenden.
Bulling . Klävemann . Lindemann . Lücken.

Schmedes ." )
Ich frage , ob sich Jemand zum Worte meldet?

(Abg . Bothe  bittet ums Wort .)
Abg . Bothe  hat das Wort.
Abg . Dothe : In dem Berichte sind schon die Billigkeits-

gründe für die Petenten vollständig ausgefühlt . Ich möchte
aber noch einen Grund für die Petenten hinzusügen . Nach
der hier in Betracht kommenden Osnabrückschen EigenthumS-
yrdnung ist nämlich der Gutsherr beim Hcimfall verpflichtet,
auf die Stelle wieder einen andern tüchtigen Kolon einzu¬

setzen , also hat die Gutsherrschaft beim Heimfall eigentlich
keinen andern Wortheil , als die gutspflichtigen Prästanda zu
sich zu nehmen . In diesem fraglichen Falle hat sie diesen
Wortheil auch schon gehabt , die Stelle ist nämlich verkauft
worden für 3000 Thlr . und die Bedingung gestellt , daß der
Käufer außerdem die gutsherrlichcn Leistungen abzulösen habe,
welches auch bereits , wenn ich recht berichtet bin , vom Käufer
geschehen ist.

Hätte die Staatsregierung die Stelle sofort wieder besetzt
mit einem Colon , als sie erledigt war,  so hätte sie auch den
Kaufpreis nicht überher gehabt ; sie hat aber nicht sofort die
Stelle wieder besetzt , sondern sie behalten und verheuert , zur
Zeit als das Staatsgrundgesetz publizirt wurde . Es ist gewiß
nicht die Absicht auf dem konstituirenden Landtag gewesen,
auf die gedachte Weise dem Gutsherrn Vorthcile zu verschaf¬
fen , namentlich den Kreditoren gegenüber , zumal auch der
Kaufpreis noch mehr beträgt als sämmtliche Schulden des
früher » Stellbesitzers . Es ist besonders im Münsterlande der
Fall , daß häufig auch ohne Konsens bei gutspflichtigen Stel¬
len Gelder ausgeliehen werden . Dies beweist auch der frag¬
liche Fall , wo die 22 Petenten ohne Konsens des Gutsherrn
Geld hergegeben haben . Bei Ueberschuldung einer solchen
Stelle oder des Besitzers wird unter Mitwirkung des Guts¬
herrn stets ein solches Arrangement getroffen , daß auch die
Gläubiger , deren Forderungen nicht konsentirt sind , Hoffnung
auf Zahlung erhalten , und allmählig befriedigt werden . Ich
möchte sehr wünschen , Laß die Versammlung den Petenten
dadurch zu Hülfe käme , daß sie dem Anträge deS Ausschusses
beitritt , weil dann die StaUsregierung in diesem ganz be¬
sonderen Fall der Billigkeit Rechnung tragen kann und wie
ich nicht bezweifele , auch wird.

Abg . Ferneding : Ich wollte nur eben erwähnen , daß
der Colon Strathmann damals mit der festen Ueberzeugung
weggegangen ist , daß , wenn er auch nicht wiederkäme , daß
nachdem der Gutsherr befriedigt , alsdann aus dem Ueber-
schuß alle Gläubiger befriedigt wüiden . Auch ist damals
Niemanden eingefallen , daß die nicht konsentirten Gläubiger
abgcwiesen werden sollten . Auch in dem Bericht vom Amte
Damme den 22 . Mai 1817 an die Kammer ist ermähnt:
bliebe beim Verkauf nach Vcrabzug des Werths aller guts¬
herrlichen Rechte und nach Befriedigung aller gutsherrlichen
konsentirten Gläubiger noch eine ziemlich große Summe von
dem Verkaufsgrlde übrig , so würden davon wohl aus Billig-
keitsrückstchten die nicht konsentirten Gläubiger befriedigt wer¬
den müssen , um nicht die Härte des Gesetzes in voller Strenge
gegen sie eintreten zu lassen . Hierauf hat die Kammer am
11 . Juni desselben Jahres zurückverfügt , daß sie im Ganzen
mit den Ansichten des Amtes einverstanden sei. Den 18.
August 1819 hat der allgemeine Landtag den Verkauf der
Strathmannschcn Stelle genehmigt , setzt aber voraus , daß
die Staatsregierung für die Deckung der aus der S rlle haf¬
tenden Schulden des Colon Strathmann möglichst sorgen
werde » Noch muß ich bemerken , daß es ein Mißverständniß
ist , wenn im Ausschußberichte steht , daß mit den alten For-



493

derungen Schacher und Wucher getrieben sei ; dem ist nicht

so , denn nach den OSnabrückischen Eigenthumsrechten muß

daS Eolonat , wenn es heimgefallen , gleich von einem tüchti¬

gen Wehrfestern besetzt werden , daher hat der Emonitor
Kramer , der damals Hoffnung hatte , daß er die Stelle von

der Gutsherrschaft in Empfang nehmen würde . Er rief die

Gläubiger zusammen und versprach , die chirographarischen,

befriedigen zu wollen , und so hat er sich beim Amte erklärt.

Amtsbericht vom 22 . Mai 1847 . Vorigen Herbst habe ich

Gelegenheit gehabt , mit einem von diesen armen Gläubigern

zu sprechen , der 50 Thlr . zu fordern hatte . Er sagte mir,
dieser Kramer hatte versprochen , wenn er die Stelle kriegte,

ihn zu befriedigen . Daß keiner von diesen Gläubigern über

300 Thlr . Forderung hat , geht daraus hervor , daß im Ober-

appellationsgcrichte die Klage nicht fortgesetzt werden konnte.

Es ist also nicht der Fall , daß Wucher getrieben worden ist,

denn der größte Theil der Kreditoren ist arm , und bitte da¬

her , der Landtag und die hohe Staatsregierung werde diese

chirographarischen Kreditoren der Strathmannschen Stelle

nicht abweisen und dem Anträge deS Ausschusses beitreten.

Präsident : Die Discussion ist geschlossen , ich bringe

den Antrag zur Abstimmung . Der Antrag geht dahin:

»Der Landtag wolle beschließen , das Bittschreiben der

Petenten , mit Empfehlung desselben zu gerechter und

billiger Berücksichtigung , an die hohe Staatsregierung

abzugcben und damit den ferneren Beschluß zu ver¬

binden , daß es zu genehmigen , wenn die Regierung

sich veranlaßt finde , einen von ihr zu ermessenden

Theil der Strathmannschen Kaufgelder zu einer Gna¬

dengabe an die Petenten zu verwenden ."

Ich bitte die Herren , die diesen Antrag annehmen wollen,

aufzustehen.
(Die Versammlung erhebt sich.)

Der Antrag ist angenommen.
Es hat noch das Wort , nachdem die Tagesordnung er¬

schöpft ist , der Abgeordnete Wibel,  um einen Antrag einzu-

bnngen.
Abg . Wibel : M . H . ! Ich möchte mir erlauben , fol¬

genden Antrag cinzubringen:
»Zn Erwägung , daß wenn das Entschädigungsgesetz

für aufgehobene Abgabenfrciheit in nächster Zeit vom

Landtage beschlossen sein wird , und dieses hoffentlich

auch mit dem Gesetz über das Bannrecht der Mühlen,

dessen Vorlage täglich erwartet werden darf , ebenso

der Fall sein wird , daß alsdann nur noch die Gesetze

wegen Aufhebung der Lehen und Fideicommisse
fehlen werden , um die Bestimmungen des Staats¬

grundgesetzes , welche die Befreiung des Grund und

Bodens von auf ihm lastenden Fesseln betreffen , voll¬

ständig in Ausführung gebracht zu sehen.
Daß die Entwürfe zu diesen Gesetzen , dem Verneh¬

men nach , der Staatsrezicrung fertig »erliegen , aber

für den Provinziallandtag zurückgelegt sind.

Daß aber der jetzt versammelte allgemeine Landtag

neben den größeren Arbeiten , welche ihm noch oblie¬

gen , ohne Beschwerde die Zeit gewinnen wird , jene
beiden Gesetze nebenher in Berathunz zu nehmen , wird

beantragt:
Der Landtag beschließe , hohe Staatsregierung zu

ersuchen , die Entwürfe zu den nach Art . 244 . und 245.

deS Staatsgrundgesetzes zu erlassenden Gesetzen siber
Lehen und Fideicommisse dem allgemeinen Landtage

vorlegen zu lassen und einverstanden damit zu sein,

daß derselbe sich nach Art . 154 . des Staatsgrundge-

setzes zu dieser Berathung und Bcschließung kompe - ^
tent erkläre ."

M . H . ! Zch will ihre Geduld nicht damit ermüden , viel

andere Motive für diesen Antrag Ihnen noch vorzutragen,

als auf diesem Blatte niedergeschrieben sind . Es liegen ihrer

wohl noch sehr gewichtige nahe . Keindeütscher Landtag , welcher

tagt in dieser Zeit , weiß , wann er wieder zusammcntreten

und wie lange überhaupt noch in Deutschland gelandtagt

werden wird . Der Drang gegen diejenige Staatsform , welche

bis heute auch im Großherzogthum Oldenburg besteht , m . H .,

ist gleich groß von oben , wie von unten . Die Stellung,
welche wir hier einnehmen , ist gefährdet von beiden Seiten

gleich sehr . Was wir unter solchen Umständen noch unter

Dach bringen können von nothwendigen Einrichtungen , die

unser Staatsgrundgesetz dem Lande geben wollte , damit dür¬

fen wir nicht säumen , wenn sich irgend dazu die Möglichkeit

und die Zeit bietet . Die Möglichkeit bietet sich dar , wenn

es gegründet ist , wie ich Ursache habe zu glauben , daß die

Staatsregierung im Stande sein wird , die beiden Gesetzent¬

würfe jetzt dem allgemeinen Landtage vorzulegen , wie sie die¬

selben dem Provinziallandtage vorzulegen beabsichtigte . Die
Zeit bietet sich ferner uns dar , wenn es , wahrend wir an die

Berathung des großen Gesetz -EntwurfeS über die Organisa¬

tion der Behörden in erster und zweiter Lesung gehen , mit

den dabei wahrscheinlich erforderlich werdenden Berichterstat¬

tungen des Ausschusses , nicht fehlen kann , daß dazwischen ein

Tag oder mehrere zu gewinnen sein werden für die Berathunz
dieser beiden einfachen Gesetze . Daß aber dem Lande ein

großer Dienst damit erwiesen würde , ist klar . Mir gelten
die Gesetze dieser Art mehr als alles das Andere ! Die Be¬

freiung , welche wir dem Grund und Boden schaffen , ist
eine Thatsache , bleibt für alle Zukunft und überdauert weit

alle unsere konstitmionellen Verfaffungs - und anderen Gesetze.
Präsident : Der Antrag lautet:

„In Erwägung , daß wenn das Entschädigungsgesetz
r für aufgehobene Abgabenfreiheit in nächster Zeit vom

f Landtage beschlossen sein wird und dieses hoffentlich

§ auch mit dem Gesetz über das Bannrecht der Mül len,

H dessen Vorlage täglich erwartet werden darf , ebenso
A der Fall sein wird,

« daß alsdann nur noch die Gesetze wegen Aushe-

E bung der Lehen und Fideicommisse  fehlen wer-

S den , um die Bestimmungen des Slaatsgrundgesetzes,
^ < welche die Befreiung des Grund und Bodens von
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